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09.10.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
11.10.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
12.10.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
12.10.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
16.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
17.10.2017: Ortschaftsrat Merzien 
18.10.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
24.10.2017: Hauptausschuss 
25.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
02.11.2017: Stadtrat

09.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 
12.10.2017 
16.10.2017 
17.10.2017 
18.10.2017 
24.10.2017 
25.10.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
kein Beschluss 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Kalkulation der Friedhofsgebühren für 
die Jahre 2018 - 2020 auf der Grundlage der 6. Änderungssatzung der 
Friedhofsgebührensatzung.

Gesetzliche Grundlagen:

- § 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Den nachfolgenden Ausführungen vorangestellt sei der Hinweis, dass die beigefügte      
Anlage 5 den Kern der Gebührenkalkulation beinhaltet. Die Anlagen 6 und 7 enthalten 
zudem Vergleiche zwischen den für die Stadt Köthen (Anhalt) für 2018-2020 neu 
kalkulierten Gebührensätzen und den Gebührensätzen von Umlandgemeinden. Dies betrifft 
sowohl die Einzelsachverhalte als auch gebräuchliche Gebührenkombinationen.

Die übrigen Anlagen 1 bis 4 beinhalten ergänzende Erläuterungen zu  einzelnen 
Sachverhalten, die bei Bedarf herangezogen werden können. Die Anlage 4 enthält zudem 
den Gebührenvergleich zum Vorkalkulationszeitraum 2017. 

1. Aktuelle Situation
Die Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt auf der Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) und hierbei 
insbesondere auf der Grundlage des § 5 „Benutzungsgebühren“.

Gemäß § 5 Absatz 1 haben Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme 
öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren zu erheben. Diese sind gemäß Absatz 2 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Die Kostenermittlung kann gemäß 
Absatz 2b für einen Zeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. 

Zielstellung dieser Vorlage ist es, die aus der Gebührenkalkulation resultierende 
Friedhofsgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2018 für die Jahre 2018-2020 in Kraft 
treten zu lassen. 

Ausgehend von der aktuell noch geltenden Friedhofgebührensatzung und der zu Grunde 
liegenden Gebührenkalkulation 2017 wird in der hier vorliegenden Gebührenkalkulation 
2018-2020 kein Ergebnissaldo des Jahres 2017 berücksichtigt, da aktuell davon 
ausgegangen wird, dass die zu Grunde gelegten Annahmen im Wesentlichen so eintreffen 
werden.

2. Vorgriff auf das Ergebnis der Gebührenkalkulation
Im Ergebnis der Kalkulation 2018-2020 der Friedhofsgebühren ist festzustellen, dass:

- sich die Gebührensätze gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum 2017 mehrheitlich 
verringern,

- die Gebührensätze 2018-2020 dem Niveau der Gebühren der Vergleichskommunen
(Stadt Bernburg und Stadt Aschersleben) entsprechen (siehe auch Anlage 6 und 7)

- der kalkulatorische Aufwandsdeckungsgrad der gebührenfähigen Kosten nahezu
100% (99,68%) beträgt (siehe auch Anlage 5-0), 

- trotz der nahezu 100%igen Berücksichtigung der gebührenfähigen Kosten der
Aufwanddeckungsgrad für das Produkt 55.3.001 „Friedhöfe betreiben“
nicht über 79,33% steigt (siehe auch Anlage 5-0),

- die Produkt (55.3.001) bezogene Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 20,67% im
Wesentlichen auf die Kosten im Kontext der Schließungs- und  Überhangflächen, 
welche nicht gebührenfähige Kosten darstellen sowie auf nicht ansatzfähige Ver-
waltungsgemeinkosten zurückzuführen ist.

3. Allgemeine Aussagen zur Kostenrechnerischen Datenaufbereitung
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Kostenrechnung im Bereich der Gebühren 
rechnenden Einrichtung Friedhof (Produkt 55.3.001) in den letzten Jahren stetig 
weiterentwickelt hat. Dies betrifft sowohl die konkrete, bereits unterjährige Kostenzuordnung, 
die differenzierte Behandlung der Gemeinkosten sowie den differenzierten Einsatz der 
umlagerelevanten Schlüssel. 



Darüber hinaus haben Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter der 
Stadtverwaltung (siehe auch Anlage 2, Verwaltungskostenpauschale) im Rahmen der 
innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Höhe 
der Kosten der Einrichtung.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass es zwei wesentliche Einflussfaktoren auf die 
Gebührenhöhe 2018-2020 gibt:

1. die zu Grunde gelegten gebührenfähigen Kosten des Planungshorizontes 2018-2020
und
2. die gebührenspezifischen Fallzahlen (aus Statistik bzw. Prognose). 

Aktuell erfolgt produktintern einerseits eine differenzierte unterjährige Zuordnung von 
Einzelkosten (direkte Stellenkosten) und andererseits eine differenzierte, auf 
Produktivstunden und gewichtete Fallzahlen gestützte, Umlage von Gemeinkosten (Umlage 
„Hands“ und „Sachbearbeitung“) im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

4. Konkrete Erläuterungen zu einzelnen Gebührensachverhalten
Ergänzend zu den nachfolgenden Ausführungen sei an dieser Stelle auch auf die 
Einzeldarstellungen in Anlage 5-1 bis 5-9 verwiesen.  Darüber hinaus findet sich in der 
Anlage 4 eine Übersicht mit Erläuterungen zum Gegenstand der einzelnen Gebühr sowie 
die Darstellung der wertmäßigen Veränderung. 

Im Hinblick auf die Gebührenkalkulation muss grundsätzlich zwischen gebührenrelevanten 
und nicht gebührenrelevanten Sachverhalten / Kosten differenziert werden.

gebührenrelevante Sachverhalte /
Kosten bzw. Kostenstellen

nicht gebührenrelevante Sachverhalte / 
Kosten bzw. Kostenstellen

- Grabnutzungsgebühren (A 5-1),
- Beräumung von Einzelgräbern 
            (A 5-9),
- Bestattungen/Beisetzungen (A 5-2),
- Bestattungsdienst (A 5-3),
- Ausbettungen (A 5-4),
- Nutzung der Leichenhalle/   
            Abschiedsraum (A 5-5.1),
- Nutzung Trauerhalle (A5-5.2),
- Anfertigen einer Inschrift für die 
            Urnengemeinschaftsanlage (A 5-7),
- Nutzung Gerätefächer (A 5-8),
- Sonstige Friedhofsgebühren 
            (Genehmigungen, Verwaltungs-
            handlungen) (A 5-6)

volle, städtische Kostenträgerschaft
- Bewirtschaftung Überhangflächen
- Bewirtschaftung Schließungsflächen,
- Erhalt historischer Grabstätten,
- Beimessung „Grünpolitischer Wert“,
- „Unwägbarkeitsabzug“

ergebnisneutral, ggf. anteilige, städtische 
Kostenträgerschaft
- Kriegsgräberpflege,
- Leistungserbringung für andere
            städtische Funktionsbereiche
            (Produkte)

Für jeden der vorausbezeichneten gebührenrelevanten Sachverhalte existiert in der Anlage 
5 eine komprimierte „Abweichungsanalyse“ gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum 2017, 
bei der die aggregierten Kostenpositionen (direkte Stellenkosten und Umlagekosten) sowie 
die zum Ansatz gebrachten Fallzahlen gegenüber gestellt werden.

Im nachfolgenden wird kurz auf die einzelnen Gebührensachverhalte eingegangen.



Grabnutzungsgebühren / Vergabe von Nutzungsrechten (Anlage 5-1.0, 5-1.1)

Die Grabnutzungsgebühren berücksichtigen einerseits direkte Stellenkosten im Hinblick auf 
die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der für den Betrieb notwendigen Grabflächen sowie 
die über Hilfskostenstellen („Einrichtung und Auflösung von Grabfeldern“, 
„Abfallentsorgung“, „Allgemeine Kosten des Friedhofsbetriebs“) erfassten 
betriebsnotwendigen Kosten. Darüber hinaus erfolgt eine tätigkeitsbezogene 
Kostenzuordnung für die Tätigkeiten der Friedhofsmitarbeiter sowie für den Aufwand der 
Sachbearbeitung.

In diesem Zusammenhang werden, nach Vorwegabzug des „Unwägbarkeitsabzuges“ im 
Kontext von Planungspuffern, die nicht gebührenfähigen Kosten für Überhang- und 
Schließungsflächen separiert. Ebenso erfolgt in diesem Kontext auch die Bemessung des 
sogenannten „Grünpolitischen Wertes“.

Für den aktuell zu kalkulierenden Zeitraum 2018 bis 2020 ist keine Kompensation für 
Vorjahre anzusetzen.

Der gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 40 höhere Kostenansatz steht im Zusammenhang 
mit der höheren Planzahl und mit gebührenfähigen Kosten für die Beräumung von 
Grabflächen, welche nicht gesondert erhoben werden können.

Die neu kalkulierten Grabnutzungsgebühren liegen fast ausnahmslos unter den Ansätzen 
des Vorkalkulationszeitraums 2017. Einzige Ausnahme bildet die Gebühr für das 
Urnengemeinschaftsgrab (UGG). Hier wird der gegenüber den Vorjahren höhere Aufwand 
für die Herrichtung und Unterhaltung berücksichtigt.

Zudem wurde in der aktuellen Kalkulation (2018-2020) das Urnengrab für Mensch+Tier-
Bestattung neu aufgenommen.

Das Baumgrab wird gebührenmäßig unter Urnengemeinschaftsgrab (UGG) gefasst.

Beräumung von Einzelgräbern (Anlage 5-9.0, 5-9.1)

Die Beräumung von Einzelgräbern bezieht sich auf die Einzelgräber, welche durch 
Beauftragung der Nutzungsberechtigten durch die Friedhofsverwaltung beräumt und 
anschließend abgerechnet werden. Die Beräumung erfolgt nach entsprechender 
Auftragserteilung über einen externen Dritten.

Entgegen der Vorjahresplanung wurden hier, aufgrund der veränderten Erwartungshaltung 
der Friedhofsverwaltung, Kostenansätze und Fallzahlen nach unten korrigiert.

Ebenso wurden die in die letzte Kalkulation erstmalig aufgenommenen Sachverhalte für die 
aktuelle Kalkulation (2018-2020) weiter differenziert. Neben der Differenzierung zwischen 
Erd- und Urnengrab gibt es künftig die Differenzierung  - (Erd-) bzw. Urnengrab „mit“ bzw. 
„ohne“ bauliche Anlage. Diese Differenzierung resultiert aus den Erkenntnissen im 
Zusammenhang mit der Leistungsausschreibung und den erzielten Ergebnissen.  

Die neu kalkulierten Gebührensätze für die Beräumung von Einzelgrabstätten mit baulichen 
Anlagen liegen über den Ansätzen des Vorkalkulationszeitraums 2017 für die Beräumung 
von Einzelgrabstätten. Die Gebührensätze für die Beräumung von Einzelgrabstätten ohne 
bauliche Anlagen liegen unter den Ansätzen des Vorkalkulationszeitraums 2017 für die 
Beräumung von Einzelgrabstätten.

Bestattungen / Beisetzungen (Anlage 5-2.0, 5-2.1)

Aufgrund aktueller Erkenntnisse musste in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung, bei 
nahezu konstanten Fallzahlen, der Kostenansatz für die Sachbearbeitung erhöht werden.



Die sich in der Kalkulation 2018-2020 ergebenden Gebührensätze bleiben jedoch, aufgrund 
der nicht erforderlichen Vorjahreskompensation, unter den Ansätzen des 
Vorkalkulationszeitraums 2017.

Nutzung von Abschiedsraum und Kühlzelle (Anlage 5-5.1.0, 5-5.1.1)

Hinsichtlich der Höhe des Gebührensatzes im Bereich Kühlzelle und Abschiedsraum ist 
festzuhalten, dass selbst der geringe Kostenansatz (Ø 300 EUR p.a., im 
Vorkalkulationszeitraum 2017 Ø 156 EUR p.a.)  aufgrund der unverändert geringen 
Fallzahlen („3“) zu einem Gebührensatzanstieg von rd. 92% gegenüber dem 
Vorkalkulationszeitraum 2017 führt. Der Höhere Kostenansatz steht im Zusammenhang mit 
Instandsetzungs-/Unterhaltungsmaßnahmen.

Nutzung der Trauerhallen (Anlage 5-5.2.0, 5-5.2.1)

Die Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle erhöhen sich im Zuge der Kalkulation 
2018-20 gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum 2017. Ursächlich hierfür sind im 
Wesentlichen die aktualisierten Ansätze für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen für 
die Verzinsung der Kapitalbindung (Restwerte Trauerhallen, hier für die Trauerhallen in den 
Ortschaften). Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz für Sachbearbeitung, ursächlich im 
Kontext einer höheren Gesamtfallzahl.

Vom Niveau her liegen die aktuell kalkulierten Nutzungsgebühren für die Trauerhallen über 
den Gebührensätzen der Vergleichskommunen Bernburg und Aschersleben. 

Verwaltungsgebühren und sonstige Friedhofsgebühren (Anlage 5-6.0, 5-6.1 sowie 5-7.0, 
5-7.1 und   5-8.0, 5-8.1)

Sonstige Friedhofs- und Verwaltungsgebühren reduzieren sich gegenüber dem 
Kalkulationszeitraum 2017 durch geringere Kostenansätze.

5. Neue / Veränderte Gebührensachverhalte

An dieser Stelle wird noch einmal kurz auf die veränderten bzw. neuen 
Gebührensachverhalte hingewiesen, welche in der Friedhofssatzung erläutert sind:

- die Urnenwahlgrabstätte für Human- und Heimtieraschen („Mensch+Tier-
Bestattung“) als ein im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018-20 neu 
kalkulierter Gebührensachverhalt,

- das „Baumgrab“ als eine Gestaltungsvariante der Urnengemeinschaftsgrabstätte,
welche im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018-20 keinen gesondert zu 
kalkulierenden Gebührensachverhalt darstellt.

6. Erläuterungen zu nicht gebührenfähigen Sachverhalten

Kosten der Überhang- und Schließungsflächen 

Die Kosten der Schließungsflächen werden einerseits durch die direkte Zuordnung von 
Einzelkosten (bspw. Unterhaltung durch Fremdfirmen) sowie durch Stundensatz bewertete 
Einsatzstunden der Friedhofsmitarbeiter sowie der Betriebsfahrzeuge ermittelt. Darüber 
hinaus erfolgt eine flächenbezogene Kostenzuordnung der Hilfskostenstellen 
„Abfallentsorgung“.



Kosten für historische Grabstätten und Denkmalschutz

Diese Kostenstelle berücksichtigt im wesentlichen Kosten für die Erhaltung von Grabstätten, 
welche im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte von Bedeutung sind sowie Kosten im 
Zusammenhang mit dem Denkmalstatus des Hauptfriedhofes in der Maxdorfer Straße.

„Grünpolitischer Wert“

Ø siehe Erläuterungen in Anlage 3

„Unwägbarkeitsabzug“

In dieser Position sind nicht gebührenfähige Kosten und ggf. Planungspuffer berücksichtigt.
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Allgemeine Systematik der doppischen Rechnungssysteme im Kontext der Kalkulation
der Friedhofsgebühren


Die vorliegende Anlage soll einen ergänzenden Überblick über die vier Begrifflichkeiten
Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Bilanz sowie die Kosten- und Leistungsrechnung und
dem jeweiligen Aussagegehalt auch im Kontext mit der Gebührenkalkulation im Produkt
55.3.001 „Friedhöfe betreiben“ geben.


Wesentlich für das weitere Verständnis ist:


- dass die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Hinblick auf die Ermittlung der
gebührenfähigen Kosten die wesentliche Grundlage für die Gebührenkalkulation bildet,


- dass die KLR die Werte der Teilergebnisrechnung mit Hilfe von Kostenstellen (KST)
vertikal weiter differenziert und somit, bildlich gesprochen, aus einer großen Säule
mehrere kleine Säulen werden,


- die Kostenstellen sich in sogenannte Haupt- und Hilfskostenstellen unterteilen lassen,


- die Hilfskostenstellen unterjährig nicht direkt zuordenbare Kosten (Gemeinkosten)
„sammeln“, während den Hauptkostenstellen bereits unterjährig spezielle Kosten
(Einzelkosten) direkt zugeordnet werden können,


- im Zuge der sogenannten Betriebsabrechnung die auf den Hilfskostenstellen
gesammelten Gemeinkosten durch geeignete Verteiler- bzw. Umlageschlüssel auf die
Hauptkostenstellen umgelegt / zugeordnet werden,


- die Bilanz im Rahmen der Gebührenkalkulation keine Rolle spielt, da anlagerelevante
Investitionen über Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) sowie Bezuschussung von
Investitionen über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) ihre
Berücksichtigung finden,


- dass die Ausrichtung der Gebührenkalkulation, trotz der KLR basierten
Kostenermittlung im Hinblick auf die Liquiditätsdeckung in der Erhebungsperiode
ausgerichtet ist


Grundsätzliche Erläuterungen zur Kostenerfassung und -zuordnung im Rahmen der
Betriebsabrechnung / Kosten- und Leistungsrechnung


Im laufenden Haushaltsjahr werden alle Aufwendungen und Erträge im Rahmen der
Buchungstätigkeiten dem jeweiligen Sachkonto der Ergebnisrechnung zugeordnet. Durch
eine entsprechende Stammdatenstrukturierung erfolgt eine parallele Buchung im
Rechnungskreis der Kosten- und Leistungsrechnung. Jedem Sachkonto der
Ergebnisrechnung ist eine entsprechende Kostenart der Kosten- und Leistungsrechnung
zugeordnet.


Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einzelne Kostenstellen gezielt für die jeweilige
Buchung mit anzusprechen. Hierdurch ist es möglich eine weitere Untersetzung, detaillierter
als es in der Ergebnisrechnung möglich ist, zu erreichen.


Die Kostenstellen teilen sich grob, wie bereits näher ausgeführt wurde, in zwei Gruppen; die
sogenannten Hilfs- und die Hauptkostenstellen. Die Hilfskostenstellen sammeln nicht direkt
dem Gebührensachverhalt zuordenbare Kosten, zunächst im Hinblick auf den Sachverhalt der
Kostenentstehung.
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Beispiele für Hilfskostenstellen sind: „Leitung“, „Sachbearbeitung“, „Hands“ (Beschäftigte im
manuellen Bereich), „Verwaltungsgebäude“, „Wirtschafts- und Sozialgebäude“, „betriebliche
Infrastruktur“, „Abfallbeseitigung“.


Die Hauptkostenstellen sammeln Kosten im Hinblick auf die spätere Kostenträgerschaft (die
einzelnen Gebührensachverhalte sowie die nicht gebührenfähigen Sachverhalte).


Beispiele für Hauptkostenstellen (im Hinblick auf gebührenfähige Sachverhalte) sind:
„Nutzungsrechte“, „Herstellung von Gräbern“, „Bestattungsdienst“, „Nutzung Leichenhalle“,
„Nutzung Trauerhalle“, „Sonstige Friedhofsgebühren“, „Nutzung Gerätefächer“.


Beispiele für Hauptkostenstellen (im Hinblick auf nicht gebührenfähige Sachverhalte) sind:
„Schließungsflächen“, „Überhangflächen“, „Historische Grabstätten“, „Kriegsgräber“,
„Grünpolitischer Wert“.


Festzustellen ist, dass der überwiegende Teil der Kosten zunächst nur den Hilfskostenstellen
zugeordnet werden kann. Die abschließende Zuordnung zu den Hauptkostenstellen erfolgt
dann über geeignete Schlüssel, die im Zeitverlauf auch den aktuellen Erkenntnissen
angepasst wurden und werden.


Beispielsweise werden die Gebäudekosten entsprechend der Nutzung verteilt. Die Kosten der
Abfallbeseitigung werden hingegen auf Basis eines Flächenschlüssels verteilt. Die Kosten der
Sachbearbeitung werden auf Basis von Fallzahlen und Fallpauschalen verteilt und die Kosten
der „Hands“(Friedhofsarbeiter) auf Basis von Personaleinsatzstunden.


Detaillierte Darstellung der Kostenzuordnung im Rahmen der Zuordnung von
Gemeinkosten


Gegenstand der Betriebsabrechnung ist die Zuordnung / Umlage der auf den
Hilfskostenstellen zunächst gesammelten Gemeinkosten auf die Hauptkostenstelle. Diese
Kostenzuordnung erfolgt in mehreren Schritten:


Schritt 1: „Umlage der Gebäudekosten“ der auf den Kostenstellen „Verwaltungsgebäude“ und
„Wirtschafts- und Sozialgebäude“ gesammelten Kosten auf die Kostenstellen „Leitung“,
„Sachbearbeitung“ und „Hands“,


Schritt 2: Umlage der Kosten der Gebäudebewirtschaftung auf die Kostenstellen „Leitung“,
„Sachbearbeitung“ und „Hands“,


Schritt 3: Zuordnung der Verwaltungskostenpauschale zu den Kostenstellen „Leitung“,
„Sachbearbeitung“ und „Hands“, unter Abzug einer „Unwägbarkeitspauschale“ (10% der
Gesamtkosten.


Schritt 4: Umlage der Kostenstelle „Leitung“ auf die Kostenstelle „Sachbearbeitung“ (30%),
„Hands“ (40%) und zum Produkt 56.1.001 „Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten“ (30%)
hinsichtlich der momentan noch im Produkt personell verankerten Zuständigkeit im Kontext
der Durchsetzung der Baumschutzsatzung.


Schritt 5: Umlage der Kostenstelle „Hands“ auf Basis der Personaleinsatzstunden aus der
Tätigkeitsrückerfassung.


Schritt 6: Umlage der Kostenstelle „Sachbearbeitung“ mit Hilfe von Äquivalenzziffern /
Verhältniszahlen auf Basis der gewichteten Fallzahlen der Gebührensachverhalte.
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In weiteren Schritten werden die Kosten der Kostenstellen „Einrichtung von Grabfeldern“,
„Auflösung von Grabfeldern“ und „Unterhaltung der Infrastruktur“ zu jeweils 100% der
Hauptkostenstelle „Nutzungsrechte“ zugeordnet.


Die Kosten der Hilfskostenstelle „Abfallbeseitigung“ wird auf Basis eines Flächenschlüssels
auf die Kostenstellen „Nutzungsrechte“, „Überhangflächen“, „Schließungsflächen“ und
„Schmuck -u. Rahmenflächen“ verteilt.


Abschließend werden 10% der Kosten der Kostenstelle „Schmuck- und Rahmengrün“ als
„Grünpolitischer Wert“ zu Lasten der Stadt Köthen (Anhalt) berücksichtigt. Die übrigen 90%
werden aufgrund der dem Betriebszweck dienenden Ausrichtung der Kostenstelle
„Nutzungsrechte“ zugeordnet.


Erläuterungen zur Definition des „Grünpolitischen Wertes finden sich in der beigefügten
Anlage 3.





Anlage zur Sitzungsvorlage
A1_Rechensysthematik_FHGebKalk_18-20_170831_3 Seiten.pdf




Zusammensetzung der Verwaltungskostenpauschale
Der Ansatz der Verwaltungskostenpauschale im Kontext der Friedhofs-Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt nachfolgende Produkte und ihre Leistungen:


HHPL 2018 FHGebKalk
2018-20


Stand: 06.07.2017 31.08.2017


Produkt-
Nr.:


Produkt-Bezeichnung
(Leistung abgebendes Produkt)


Gegenstand der Leistungsabgabe
an das Produkt 55.3.001 "Friedhöfe betreiben"


Verwaltungs-
kostenpauschale


analog der
Anmeldung zum
Haushalt 2018


Herausrechnung
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


(oberste
Verwaltungs-


steuerung,
Politische Gremien,


Recht)


Die um
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


reduzierte Basis
der Verwaltungs-
kostenpauschale.


Unwägbarkeits-
abzug


aufgrund von
Planungs-


unsicherheiten


gebührenfähige
Kostenanteile der


Verwaltungs-
kostenpauschale


Gesamt-abweichung
zwischen


Verwaltungs-
kostenpauschale im
Haushalt 2018 und


den Ø
gebührenfähigen


Kostenanteilen der
Verwaltungs-


kostenpauschale
2018-20


10%


11.1.101 Verwaltung steuern, Kontrakte, Öffentlichkeitsarbeit
sichern


betr. anteilige Kosten der Verwaltungssteuerung
(Oberbürgermeister und Dezernenten)


5.300,00 € -5.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.300,00 €


11.1.102 Politische Gremien betreuen betr. anteilige Kosten des Ratsbüros sowie der beratenden
und Beschluss fassenden Gremien
(Stadt- und Ortschaftsräte, Fachausschüsse)


7.700,00 € -7.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.700,00 €


11.1.202 Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen betr. anteilige Kosten der Mitarbeitervertretung (Personalrat,
Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie
Schwerbehindertenvertretung)


3.100,00 € -400,00 € 2.700,00 € -270,00 € 2.430,00 € -670,00 €


11.1.203 Datenschutz sichern und
Organisationsangelegenheiten bearbeiten


betr. anteilige Kosten für Behandlung aller Datenschutz
relevanten Themen sowie für die Erarbeitung, Umsetzung u.
Anpassung von Aufbau- und Ablauforganisation
einschließlich Organisationsverfügungen und
Dienstanweisungen


5.700,00 € -400,00 € 5.300,00 € -530,00 € 4.770,00 € -930,00 €


11.1.204 Personalangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten für sämtliche
Personalangelegenheiten (Entgeltabrechnung, allgemeine
Personalsachbearbeitung, Personalplanung und -
entwicklung, etc.)


14.200,00 € -500,00 € 13.700,00 € -1.370,00 € 12.330,00 € -1.870,00 €


11.1.206 Rechtsangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten rechtliche Beratung und rechtliche
Vertretung


3.900,00 € -3.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.900,00 €


11.1.301 Zahlungsverkehr abwickeln und
Bücher führen


betr. anteilige Kosten für Rechnungsausgleich,
Gebührenvereinnahmung, Liquiditätsplanung, etc.


10.400,00 € -500,00 € 9.900,00 € -990,00 € 8.910,00 € -1.490,00 €


11.1.302 Zwangsweise Forderungen einziehen betr. anteilige Kosten für Forderungsmanagement bzw.
Forderungsvollstreckung


9.500,00 € -800,00 € 8.700,00 € -870,00 € 7.830,00 € -1.670,00 €
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Zusammensetzung der Verwaltungskostenpauschale
Der Ansatz der Verwaltungskostenpauschale im Kontext der Friedhofs-Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt nachfolgende Produkte und ihre Leistungen:


HHPL 2018 FHGebKalk
2018-20


Stand: 06.07.2017 31.08.2017


Produkt-
Nr.:


Produkt-Bezeichnung
(Leistung abgebendes Produkt)


Gegenstand der Leistungsabgabe
an das Produkt 55.3.001 "Friedhöfe betreiben"


Verwaltungs-
kostenpauschale


analog der
Anmeldung zum
Haushalt 2018


Herausrechnung
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


(oberste
Verwaltungs-


steuerung,
Politische Gremien,


Recht)


Die um
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


reduzierte Basis
der Verwaltungs-
kostenpauschale.


Unwägbarkeits-
abzug


aufgrund von
Planungs-


unsicherheiten


gebührenfähige
Kostenanteile der


Verwaltungs-
kostenpauschale


Gesamt-abweichung
zwischen


Verwaltungs-
kostenpauschale im
Haushalt 2018 und


den Ø
gebührenfähigen


Kostenanteilen der
Verwaltungs-


kostenpauschale
2018-20


10%


11.1.303 Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften,
Controlling und Beteiligungsmanagement sichern


betr. anteilige Kosten der Haushaltplanung, -überwachung
und -steuerung, hinsichtlich aller Teilrechnungen (Finanz-,
Ergebnis-, Kosten- und Leistungsrechnung),
Jahresabschluss, Gebührenkalkulation


12.000,00 € -500,00 € 11.500,00 € -1.150,00 € 10.350,00 € -1.650,00 €


11.1.401 Jahresrechnung prüfen und
Sonderprüfungen durchführen


betr. anteilige Kosten Rechnungsprüfungsamt für die
Wahrnehmung der verschiedenen Prüffunktionen


8.200,00 € -400,00 € 7.800,00 € -780,00 € 7.020,00 € -1.180,00 €


11.1.504 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
gewährleisten


betr. anteilige Kosten der Software- (Standard- u.
Fachanwendungen) und Hardwareausstattung
(Datenverarbeitung u. Kommunikation) einschl. Anpassung
und Störungsmanagement sowie Anwenderschulungen


8.000,00 € -300,00 € 7.700,00 € -770,00 € 6.930,00 € -1.070,00 €


11.1.505 Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben
wahrnehmen


betr. anteilige Kosten für Materialbeschaffung für
Verwaltungstätigkeiten sowie Organisation Post- u.
Botendienst, Hausdruckerei u. Verwaltungsbücherei


6.100,00 € -300,00 € 5.800,00 € -580,00 € 5.220,00 € -880,00 €


11.1.506 Arbeitsschutz gewährleisten betr. anteilige Kosten für die Organisation und
Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes,
Beschaffung von Arbeitsschutzmitteln- u. Schutzbekleidung,
Gefährdungsanalysen u. Dokumentation


2.000,00 € -400,00 € 1.600,00 € -160,00 € 1.440,00 € -560,00 €


11.1.507 Vergabeverfahren durchführen
(NEU ab 2015, alt 52.1.002)


betr. anteilige Kosten für Ausschreibungen im Bereich der
Grünflächen- und baulichen Objektunterhaltung


3.500,00 € -500,00 € 3.000,00 € -300,00 € 2.700,00 € -800,00 €


11.1.508 Versicherungsangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung
bzw. Schadensregulierungen von Inhalts- und
Elektronikversicherungen bzgl. der Produkt bezogenen
Objekte


11.100,00 € -800,00 € 10.300,00 € -1.030,00 € 9.270,00 € -1.830,00 €


Summen: 110.700,00 € -22.700,00 € 88.000,00 € -8.800,00 € 79.200,00 € -31.500,00 €
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Begriffserläuterung „Grünpolitischer Wert“
Herauszustellen ist, dass sich der „Grünpolitische Wert“ nicht aus der Addition
sämtlicher Kosten für „Grünflächen“ des Friedhofes ableitet, sondern aus der, ggf. auf
Flächenkosten gestützten, Bewertung des über den Betriebszweck hinaus gehenden
Wertes der Einrichtung für die Allgemeinheit.


Neben der einrichtungsspezifischen Ausrichtung von Friedhöfen als „Ort für Bestattungen“,
wird auch von einem weiteren Nutzen für die „Allgemeinheit“ ausgegangen.


Bei der Bestimmung des Umfangs dieses Nutzens können verschiedene Ansätze im Kontext
von Flächen indizierten Ansätzen und Kostenspaltungen mittels Betriebsabrechnungsbogen
(BAB) herangezogen werden.


Vor diesem Hintergrund ist für die Betriebsabrechnung der Stadt Köthen (Anhalt) festzuhalten,
dass ein kombinierter Ansatz bei der Definition des „Grünpolitischen Wertes“ gewählt wurde.
Dieser Ansatz stützt sich einerseits auf eine Flächen bezogene Kostenspaltung und
andererseits auf die definitorische Wertbeimessung.


Hierzu wurde zunächst eine detaillierte Flächenbilanz erstellt, bei der die Flächen- bzw.
Einrichtungskosten nach „dem Betriebszweck dienende Flächen“ und „nicht dem
Betriebszweck dienende Flächen“ differenziert wurden.


nicht dem Betriebszweck (lfd.
Bestattungen) dienende Flächen


dem Betriebszweck dienende Flächen


- Grabfläche unbelegt
(Schließungsflächen),


- Grabfläche unbelegt
(Überhangflächen),


- Kriegsgräber, Ehrenfriedhof,


- Historische Grabstätten


- Verwaltungs- sowie Wirtschafts-
und Sozialgebäude,


- Friedhofskapelle, Trauerhallen,


- Grabfläche belegt,


- Grabfläche unbelegt
(Reservefläche),


- Struktur- und Gestaltungsflächen


Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe und Historische Grabstätten sind Teil des kulturgeschichtlichen,
kollektiven Bewusstseins und spenden somit einen über den Einrichtungszweck dienenden
Wert. Ähnlich verhält es sich mit der ökologischen Funktion von unbelegten Grabflächen in
Form von Überhangflächen. Besonders deutlich wird dies im Kontext der Renaturierung von
extensiv gepflegten Schließungsflächen.


Die Kosten für diese, „nicht dem Betriebszweck dienende Flächen“, unter Aussparung der
Kriegsgräberpflege, welche wesentlich vom Bund bzw. Land getragen wird, werden von der
Stadt Köthen (Anhalt) und somit von der „Allgemeinheit“ getragen.


Bei der Beantwortung der Frage, ob es weitere zu berücksichtigende Sachverhalte gibt, hat
die Stadt Köthen (Anhalt) in Anlehnung an Wertgrößen in der Literatur und in Ausübung ihres
Ermessenspielraums den Prozentsatz „10%“ der Flächenkosten für Grün- und Umgriffsflächen
als zusätzlichen bzw. separat auszuweisenden Wertansatz für den „Grünpolitischen Wert“
festgelegt.
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Bei der Bemessung des Wertes wurden nachfolgende Gesichtspunkte berücksichtigt:


- Verhältnis von Grün- und Gestaltungsflächen zu belegbarer Grabfläche unter
Berücksichtigung des bereits erfolgten Abzuges der Kosten von Überhang- und
Schließungsflächen,


- Bereits zu Lasten der Stadt Köthen (Anhalt) differenzierte Kosten für die Erhaltung von
Kriegsgräbern und historische Grabstätten,


- Die Lage des Friedhofs im Kontext zu einzelnen Nutzergruppen (Citylage vs. Randlage,
Verbindungsfläche, etc.)


- Differenzierung und Quantifizierung von „Besuchergruppen“ des Friedhof
(Nutzungsberechtigte, Hinterbliebene, „Touristen“, etc.),


- Ökologische, städteklimatische Funktion von Friedhofsflächen im Verhältnis zu
Alternativflächen (Forst-, Park- und Grünflächen, etc.)





Anlage zur Sitzungsvorlage
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Grabnutzungsgebühren


1.1 Reihengrabstätten


1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre (ERG) 674,00 680,00 -6,00 -0,30 Bestattungsmöglichkeit für einen Sarg,
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von 20 Jahre,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt),


1.1.2 (Erd-)Reihengrab für 10 Jahre
für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (ERGK)


310,00 313,00 -3,00 -0,15 Bestattungsmöglichkeit für einen Sarg (Kind),
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von 10 Jahre,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt),


1.2 Wahlgrabstätten


1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre (EWG) 1.262,50 1.272,50 -10,00 -0,50 Möglichkeit für die Bestattung eines Sarges und der Beisetzung von bis zu zwei Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle innerhalb der für diese Grabform vorgesehenen Felder,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.2.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (EWG)) 50,50 50,90 -0,40 -0,40 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


1.3 Wahlgrabstätte in besonderer Lage


1.3.1 (Erd-)Wahlgrab in besonderer Lage für 25 Jahre (EWG ibL) 2.050,00 2.065,00 -15,00 -0,60 Möglichkeit für die Bestattung eines Sarges und der Beisetzung von bis zu vier Urnen,
an einer frei wählbaren Stelle unter den für diese Grabform vorgesehenen Stellen,
im Beisen der Angehörigen,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt),
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung)


1.3.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (EWG ibL) 82,00 82,60 -0,60 -0,60 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


1.4 Urnenreihengrabstätten


1.4.1 Urnenreihengrabstätte (URG) 482,00 486,00 -4,00 -0,20 Möglichkeit für die Beisetzung einer Urne,
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von 20 Jahren,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.4.2 Grab Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 552,00 556,00 -4,00 -0,20 Möglichkeit für die Beisetzung einer Urne,
ohne Anwesenheit der Angehörigen (anonyme Beisetzung),
innerhalb einer Rasenfläche ohne Kennzeichnung der einzelnen Grabstätte,
für eine Laufzeit von 20 Jahren,ohne Verleihung eines Nutzungsrechtes,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
namentliche Aufführung des Bestatteten an zentralem Grabmal möglich,
Unterhaltung der Grabfläche und der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die
Friedhofsverwaltung der Stadt Köthen (Anhalt),


1.4.3 Grab Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 782,00 692,00 90,00 4,50 Möglichkeit für die Beisetzung einer Urne,
im Beisein der Angehörigen,
innerhalb einer mit Pflanzen gestalteten Bestattungsfläche,
und namentlicher Aufführung des Bestatteten an einem zentralen Grabmal,
für eine Laufzeit von 20 Jahren,ohne Verleihung eines Nutzungsrechtes,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
Unterhaltung der Grabfläche und der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die
Friedhofsverwaltung der Stadt Köthen (Anhalt)
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


1.5 Urnenwahlgrabstätten


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre (UWG) 842,50 850,00 -7,50 -0,30 Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu zwei Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle innerhalb der für diese Grabform vorgesehenen Felder,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.5.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (UWG) 33,70 34,00 -0,30 -0,30 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


1.5.3 Grab Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GAfU) 790,00 796,00 -6,00 -0,30 Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu zwei Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von zunächst 20 Jahren,
mit der Option zur einmaligen Verlängerung des Nutzungsrechtes im Fall der Beisetzung der zweiten Urne
und im Hinblick auf die Einhaltung der Ruhefrist,
mit Gestaltungsrichtlinie für die Grabfläche,
Unterhaltung der Grabfläche und der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die
Friedhofsverwaltung der Stadt Köthen (Anhalt)


1.5.4 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr
Grab Gemeinschaftsanlage für Urne
bei Beisetzung 2. Urne


39,50 39,80 -0,30 -0,30 Einmalige Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte im Fall der Beisetzung der zweiten
Urne im Hinblick auf die Einhaltung der Ruhefrist, für die Anzahl der benötigten Jahre.


1.5.5 Urnenwahlgrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT)
- NEU ab 2018 -


1.085,00 ---------- ---------- ---------- Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu zwei HumanUrnen sowie zwei Heimtieraschen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle innerhalb der für diese Grabform vorgesehenen Felder,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.5.6 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (UMT)
- NEU ab 2018 -


43,40 ---------- ---------- ---------- Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


1.6 Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab in besonderer Lage für 25 Jahre (UWG ibL) 1.282,50 1.292,50 -10,00 -0,40 Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu vier Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle unter den für diese Grabform vorgesehenen Stellen,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch den Friedhof der Stadt Köthen
(Anhalt)


1.6.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (UWG ibL) 51,30 51,70 -0,40 -0,40 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


Bestattungsgebühren / Herstellung von Grüften und Gräbern


2.1 Gruft Erdbestattung
- (ERG, EWG, EWG ibL/ggf. FG),


Aushebung und Wiederverfüllung der Gruft einschließlich aller vor- und nachbereitenden Tätigkeiten.


2.1.1 > montags bis freitags 420,20 435,90 -15,70
2.1.2 > samstags 473,70 490,80 -17,10


2.2 Gruft Erdbestattung Kind bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
- (ERGK)


Aushebung und Wiederverfüllung der Gruft einschließlich aller vor- und nachbereitenden Tätigkeiten.


2.2.1 > montags bis freitags 350,20 363,30 -13,10
2.2.2 > samstags 394,90 409,70 -14,80


2.3 Gruft Urnenbeisetzung
- (URG, UGA, UGG, GAfU, UWG, UWG ibL)


Aushebung und Wiederverfüllung der Gruft einschließlich aller vor- und nachbereitenden Tätigkeiten.


2.3.1 > montags bis freitags 106,40 110,40 -4,00
2.3.2 > samstags 117,60 122,00 -4,40


2.4 Gruft Urnenbeisetzungen
auf einer bereits genutzten Grabstätte


Berücksichtigung des erhöhten Aufwandes beim Ausheben und Verschließen der Gruft auf einer bereits
genutzten Grabstätte.


2.4.1 > montags bis freitags 123,20 127,80 -4,60
2.4.2 > samstags 137,20 142,40 -5,20


Bestattungsdienst


3.1 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen Betrifft grundsätzlich die Überwachung der Bestattung/Beisetzung vom Einbringen des Sarges/der Urne bis
zum Verschluss der Gruft.
Kann darüber hinaus das Tragen der Urne von der Trauerhalle bis zur Grabstätte sowie bei einer
Sargbestattung das Anführen des Trauerzuges bis zur Grabstätte umfassen.


3.1.1 > montags bis freitags 37,50 37,50 0,00
3.1.2 > samstags 42,20 42,20 0,00


3.2 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen
bei Trauerfeier am Grab oder an anderer Stelle im Freien


Betrifft grundsätzlich die Überwachung der Bestattung/Beisetzung vom Einbringen des Sarges/der Urne bis
zum Verschluss der Gruft. Bei der Trauerfeier am Grab oder auf einer anderen Stelle Freigelände
verlängert sich der Personaleinsatz um mind. die Dauer der Trauerfeier.
Kann darüber hinaus das Tragen der Urne von der Trauerhalle bis zur Grabstätte sowie bei einer
Sargbestattung das Anführen des Trauerzuges bis zur Grabstätte umfassen.


3.2.1 > montags bis freitags 56,30 56,30 0,00
3.2.2 > samstags 63,40 63,30 0,10
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


Gebühren für Ausbettungen


4.1 Ausbettung einer Leiche 1.640,00 1.640,00 0,00 Betrifft das Öffnen und Schließen der Gruft einschl. der Bergung der Leiche, ggf. unter Berücksichtigung
der weiteren Nutzung der Grabstätte. Sowie das Einsargen und Verwahren der Leiche bis zur weiteren
Behandlung. Einschließlich der erforderlichen Überwachungs-, Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben.


4.2 Ausbettung einer Asche 164,70 164,70 0,00 Betrifft das Öffnen und Schließen der Gruft einschl. der Bergung der Urne, ggf. unter Berücksichtigung der
weiteren Nutzung der Grabstätte. Sowie die Reinigung und Überprüfung der geborgenen Urne.
Einschließlich der erforderlichen Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben.


Leichen- und Trauerhallengebühren, Nutzung der Kühlzelle


5.1 Nutzung Kühlzelle
- pro angefangenem Tag -


57,10 29,70 27,40 Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.2 Nutzung Abschiedsraum Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.2.1 > montags bis freitags 114,20 59,40 54,80


5.2.2 > samstags 128,50 66,80 61,70


5.3 Nutzung Trauerhalle


5.3.1 Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.3.1.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 114,58 97,40 17,18


5.3.1.2 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


57,29 48,70 8,59


5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 143,23 121,70 21,53


5.3.1.4 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


71,62 60,85 10,77


5.3.2 Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.3.2.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 50,42 42,80 7,62


5.3.2.2 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


25,21 21,40 3,81


5.3.2.3 > samstags für 45 Minuten 61,87 52,60 9,27


5.3.2.4 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


30,94 26,30 4,64
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


Verwaltungsgebühren


6.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 90,90 97,90 -7,00 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung. Betrifft darüber hinaus auch den Aufwand im Zusammenhang
mit den erforderlichen Standsicherheitsprüfungen im Zeitverlauf.


6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.2 Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.3 Umschreibung von Nutzungsrechten 20,10 21,70 -1,60 Betrifft den erforderlichen Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


Sonstige Gebühren


7.1 Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift auf der Gedenktafel
der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -


8,80 9,10 -0,30 Betrifft den erforderlichen Aufwand sowie Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


7.2 Nutzung Gerätefach
- pro Kalenderjahr -


12,50 16,40 -3,90 Betrifft den erforderlichen Aufwand sowie Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


7.3 Entzug des Nutzungsrechts 242,50 261,20 -18,70 Betrifft den erforderlichen Aufwand sowie Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


7.4 Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


101,00 108,80 -7,80 Betrifft den entsprechenden Verwaltungsaufwand und Nutzwert im Zusammenhang mit der erhobenen
Gebühr.


7.5 Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


242,50 261,20 -18,70 Betrifft den entsprechenden Verwaltungsaufwand und Nutzwert im Zusammenhang mit der erhobenen
Gebühr.
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


7.6 Gebühr für die Oberflächliche Beräumung von Einzelgräbern


7.6.1 Beräumung (Urnen-)Reihen- oder Wahlgrab
> ohne bauliche Anlagen


114,40 120,90 -6,50 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.6.2 Beräumung (Urnen-)Reihen- oder Wahlgrab
> mit bauliche Anlagen


165,30 120,90 44,40 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.6.3 Beräumung (Erd-)Reihen- oder Wahlgrab
> ohne bauliche Anlagen


165,30 262,00 -96,70 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.6.4 Beräumung (Erd-)Reihen- oder Wahlgrab
> mit bauliche Anlagen


266,90 262,00 4,90 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit 242,50 261,20 -18,70 Die Gebühr wird erhoben, wenn festgestellt wird, dass ein Grabmal nach einmal jährlich durchgeführter
Standsicherheitsprüfung nicht mehr Verkehrssicher ist und der Nutzungsberechtigte der Aufforderung der
Friedhofsverwaltung zur Herstellung der Verkehrssicherheit nicht nachkomt und die Friedhofsverwaltung
aus diesen Gründen weitere Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit einleiten muß.


7.8 Gebühr für das einmalige Befahren des Friedhofes 10,10 10,80 -0,70 Die Gebühr wird erhoben, wenn Nutzungsberechtigte zur Anlieferung von Materialien im Rahmen der
Grabpflege den Friedhof einmalig befahren wollen


7.9 Versenden einer Asche 30,30 32,60 -2,30 Betrifft Porto und Verpackungskosten sowie die erforderlichen Verwaltungsaufgaben.


Anlage 4
(Seite 7)





Anlage zur Sitzungsvorlage
A4_Geb-Vergl ALT-NEU_FHGebKalk_18-20_170831_7 Seiten.pdf




Übersicht zu den gebührenfähigen Kosten und den Kostendeckungsgraden im Rahmen der Friedhofsgebührenkalkulation 2018-2020 31.08.2017


Zusammengefasster Aussagegehalt der nachfolgenden Übersicht:


gebührenfähige Sachverhalte


aus-
zugleichender


Ergebnis-
saldo
aus


Vorkalkulations-
zeitraum


Plankosten-
ansatz
bzgl.


Erhebungs-
periode


Plankosten-
ansatz
bzgl.


Erhebungs-
periode


Plankosten-
ansatz
bzgl.


Erhebungs-
periode


Ø
Plankosten-


ansatz
bzgl.


Erhebungs-
zeitraum


Ø
Kosten


Kalkulations-
zeitraum


Ø
Kosten-
ansatz


Kalkulations-
zeitraum


Ø kalk.
Gebühren-
einnahmen


Kalkulations-
zeitraum


Ø
Ergebnis-


saldo
Kalkulations-


zeitraum


summarisch
Ergebnis-


saldo
Kalkulations-


zeitraum Anlagen


2017 2018 2019 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020
inkl. Ergebnissaldo


Vorkalkulations-
zeitraum


(auf hdt.
abgerundeter


Ansatz)


Rückrechnung
Ertrags-


prognose


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 0,00 278.317,78 278.336,91 277.443,13 278.032,61 278.032,61 278.000,00 276.815,70 -1.184,30 -3.552,90 A 5-1.1 bis 5-1.4


2. Bestattungsgebühren für das Ausheben und Schließen von Gruften 0,00 50.087,18 50.094,49 49.896,68 50.026,12 50.026,12 50.000,00 49.978,40 -21,60 -64,80 A 5-2.1


3. Bestattungsdienst 0,00 13.007,65 13.211,36 12.273,00 12.830,67 12.830,67 12.800,00 12.777,00 -23,00 -69,00 A 5-3.1


4. Gebühren für Ausbettungen 0,00 2.827,72 2.829,37 2.825,02 2.827,37 2.827,37 2.800,00 2.799,90 -0,10 -0,30 A 5-4.1


5.1+ 5.2 Nutzung Kühlzelle und Abschiedsraum 0,00 160,27 160,26 559,46 293,33 293,33 300,00 299,80 -0,20 -0,60 A 5-5.1.1


5.3 Nutzung Trauerhallen 0,00 18.679,24 18.637,22 18.561,30 18.625,92 18.625,92 18.600,00 18.598,45 -1,55 -4,65 A 5-5.2.1


7.1 Gebühr für das Anfertigen einer Inschrift (UGA) 0,00 2.969,68 2.970,71 2.971,48 2.970,62 2.970,62 3.000,00 2.992,00 -8,00 -24,00 A 5-7.1


7.2 Gebühren für die Nutzung der Gerätefächer 0,00 1.635,98 1.511,59 1.386,62 1.511,40 1.511,40 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 A 5-8.1


7.6 Oberflächliche Beräumungsgebühren für Einzelgrabstätten 0,00 9.460,73 9.464,07 9.466,55 9.463,78 9.463,78 9.500,00 9.495,90 -4,10 -12,30 A 5-9.1


6.+ 7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren 0,00 14.069,43 14.083,00 14.093,09 14.081,84 14.081,84 14.100,00 14.090,80 -9,20 -27,60 A 5-6.1


Zwischensumme der gebührenfähigen Kosten: 0,00 391.215,66 391.298,98 389.476,33 390.663,66 390.663,66 390.600,00 389.347,95 -1.252,05 -3.756,15
69,05% 67,59% 67,56% 68,06% 100,00% 99,68% -0,32% (beruhend auf Rundungsdifferenzen)


100,00%


nicht gebührenfähige Sachverhalte
Ø


Kosten-
ansatz


Ø kalk.
Kosten-


erstattungen


Ø
ungedeckte


Kosten


summarisch
ungedeckte


Kosten
Betrachtungs-


zeitraum


Schließungsflächen 65.755,34 66.113,36 65.855,43 65.908,04 65.908,04 -65.908,04 -197.724,12
Überhangflächen 36.516,39 36.757,80 36.578,95 36.617,71 36.617,71 21.500,00 -15.117,71 -45.353,13
Historische Grabstätten 2.056,11 2.630,99 2.619,11 2.435,40 2.435,40 -2.435,40 -7.306,20
Kriegsgräber / Ehrenfriedhöfe 14.959,67 15.188,22 15.079,05 15.075,65 15.075,65 14.400,00 -675,65 -2.026,95
"Grünpolitischer Wert" 5.069,25 5.090,28 5.070,54 5.076,69 5.076,69 -5.076,69 -15.230,07
Sonstige innerbetriebliche Leistungserstellung 29.628,86 30.320,37 30.270,59 30.073,27 30.073,27 30.073,27 0,00 0,00
"Unwägbarkeitsabzüge" 21.380,00 31.500,00 31.500,00 28.126,67 4,90% 28.126,67 -28.126,67 -84.380,01


Zwischensumme der nicht gebührenfähigen Kosten: 175.365,62 187.601,02 186.973,67 183.313,43 183.313,43 65.973,27 -117.340,16 -352.020,48
30,95% 32,41% 32,44% 31,94% 100,00% 35,99% 64,01%


566.581,28 578.900,00 576.450,00 573.977,09 455.321,22 -118.592,21 -355.776,63
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ø


Kostendeckung
79,33%


(Die Pfeile kennzeichnen die jeweilige Bezugsgröße.)


Der kalkulatorische Kostendeckungsgrad der gebührenfähigen Kosten (KDG-Kg) beträgt nahezu 100% (99,68%).
Der kalkulatorische Kostendeckungsgrad der Gesamtkosten (KDG-GK) beträgt 79,33%.


Der Anteil der gebührenfähigen Kosten beträgt im Ø 68,06%, der Anteil der nicht gebührenfähigen Kosten im Ø 31,94%.


Der Unwägbarkeitsabzug beträgt 4,9% der Gesamtkosten.
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


1. Grabnutzungsgebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 238.000,00 278.000,00 40.000,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 237.955,38 278.032,61 40.077,23


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 214.555,38 278.032,61 63.477,23
davon direkte Stellenkosten 21.997,69 39.258,86 17.261,17
davon Umlagekosten 109.963,79 153.212,09 43.248,30


davon"Hands" 62.119,37 80.586,05 18.466,68
davon Sachbearbeitung 47.844,42 72.626,04 24.781,62


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 82.593,90 85.561,66 2.967,76
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 23.400,00 0,00 -23.400,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 237.715,30 276.815,70 39.100,40


Ergebnissaldo -284,70 -1.184,30 -899,60


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,9% 99,6%


Fallzahlen-Abweichungen
>> nachfolgende Abkürzungen siehe auch Positionsbezeichnungen in Anlage 5-1.3


1.1 (Erd-)Reihengrabstätte, 1stellig
1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre 1 1 0
1.1.2 (Erd-)Reihengrab für Kinder b.z. 5 Jahren für 10 Jahre 1 2 1


1.2 (Erd-)Wahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)
1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre 19 15 -4
1.2.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 400 700 300
1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 1 1 0
1.3.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 1 1 0
1.4 Urnenreihengrabstätte
1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 20 19 -1
1.4.2 Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 53 40 -13


1.4.3 Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 72 90 18


1.5 Urnenwahlgrabstätte
1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 20 43 23


1.5.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 731 740 9
1.5.3 Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 65 60 -5


1.5.4 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 75 125 50
1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) Neu ab 2018 0 3 3
1.5.6 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) Neu ab 2018 0 1 1
1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage
1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 3 1 -2


1.6.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 11 1 -10


Anzahl neu vergebener Nutzungsrechte* 255 275 20
davon Erdbestattungen 22 19 -3
davon Urnenbeisetzungen 233 256 23


Anzahl Nutzungsrecht-Verlängerungen (in Jahren) 1.218 1.568 350
davon Erdbestattungen 401 701 300
davon Urnenbeisetzungen 817 867 50


* Nicht gleichzusetzen mit Bestattungszahlen -absolut-, da in vorliegender Statistik die Bestattungen/Beisetzungen auf bereits vorhandenen
Grabstätten nicht berücksichtigt werden.


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.


Darüber hinaus wurden die Fallzahlen im Bereich der
Nutzenrechtverlängerungen nach oben korrigiert.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.1 Darstellung der Ø gebührenfähigen Kosten


Nutzungsrechtsgebühren
> Ermittlung der gebührenfähigen Kosten


S1 S2 S3


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 278.000,00 �


* gerundet


1.2 Bestimmung der Äquivalenzziffern für die einzelnen Grabarten �
spezifische


Brutto-
grabfläche


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungsrechtsgebühren
> Bestimmung der Äquvalenzziffern


der
Fläche


ggü.
den anderen


Äz


des
Flächen-


beanspruchung
(Grabplätze)


ggü.
den anderen


Äz


der
Unterhaltung


ggü.
den anderen


Äz


der
Wahl- u.


Gestaltungs-
freihet


ggü.
den anderen


Äz


- gewichtet -


Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005 F ÄzF ÄzFg ÄzST ÄzSTg ÄzU ÄzUg ÄzWF ÄzWFg ÄzΣg


Äquivalen-
ziffer


in m²


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15


(S1 / 2) Eingabe (S2 x S3) Eingabe Eingabe (S5 x S6) Eingabe Eingabe (S8 x S9) Eingabe Eingabe (S11 x S12)
(S4+S7+S10+S13) /


(Gewichtung
S3+S6+S9+S12)


1,0 1,0 1,0 1,0


1.1 Erdreihengrabstätte, 1stellig


1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre 6,00 3,0000 1 3,0000 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 2,00 1 2,00 1,75 1,4000
1.1.2 (Erd-)Reihengrab für Kinder


b.z. V. d. 5. Lebensjahrs für 10 Jahre
4,90 2,4500 1 2,4500 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 2,00 1 2,00 1,61 1,2880


1.2 Erdwahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre 6,98 3,4900 1 3,4900 3,00 1 3,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 2,62 2,0960


1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 (Erd-)Wahlgrab in besonderer Lage für 25 Jahre 16,00 8,0000 1 8,0000 5,00 1 5,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 4,25 3,4000


1.4 Urnenreihengrabstätte


1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 2,00 1,0000 1 1,0000 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 2,00 1 2,00 1,25 1,0000


1.4.2 Grab Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 1,47 0,7350 1 0,7350 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 1,00 1 1,00 1,43 1,1440


1.4.3 Grab Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 0,25 0,1250 1 0,1250 1,00 1 1,00 5,00 1 5,00 2,00 1 2,00 2,03 1,6240


1.5 Urnenwahlgrabstätte


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 2,00 1,0000 1 1,0000 2,00 1 2,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 1,75 1,4000


0,0000


1.5.3 Grab Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GAfU) 0,43 0,2150 1 0,2150 2,00 1 2,00 4,00 1 4,00 2,00 1 2,00 2,05 1,6400


1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 4,00 2,0000 1 2,0000 3,00 1 3,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 2,25 1,8000


1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 5,29 2,6450 1 2,6450 4,00 1 4,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 2,66 2,1280
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Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.3 Ermittlung der Bemessungseinheiten sowie der Stückkosten pro Sorte


� � �


Äquivalenzziffernkalkulation


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungs-


dauer


Ø
Fallzahl


p.a. Bemessung-
einheit


Kostensatz
je


Bemessungs-
einheit


Kostendeckung


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten-
veränderung


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten-
veränderung


pro
Sorte


Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005


- gewichtet - gem. ND gem. ND gem. ND absolut
pro Jahr


absolut
pro Jahr


absolut
pro Jahr


ÄzΣg ND X BE kBE KS kSNEU kSALT kSΔ kSNEU kSALT kSΔ
in Jahren in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12


(S1 x S2 x S3) (S4 x S5) (S6 / S3) Stand: (S7 / S2) (S8 / S2)


(AzΣg. x ND x X ) (K / Sum.BE) (BE x kBE) (KS / X) 2017


1.1 (Erd-)Reihengrabstätte, 1stellig


1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre 1,4000 20 1 28,00 24,13 675,64 675,64 680,96 -5,32 33,78 34,05 -0,27


1.1.2 (Erd-)Reihengrab für Kinder b.z. 5 Jahren für 10 Jahre 1,2880 10 2 25,76 24,13 621,59 310,80 313,24 -2,44 31,08 31,32 -0,24


1.2 (Erd-)Wahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre 2,0960 25 15 786,00 24,13 18.966,18 1.264,41 1.274,37 -9,96 50,58 50,97 -0,39


1.2.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 2,0960 1 700 1.467,20 24,13 35.403,54 50,58 50,97 -0,39 50,58 50,97 -0,39


1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 3,4000 25 1 85,00 24,13 2.051,05 2.051,05 2.067,20 -16,15 82,04 82,69 -0,65


1.3.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 3,4000 1 1 3,40 24,13 82,04 82,04 82,69 -0,65 82,04 82,69 -0,65


1.4 Urnenreihengrabstätte


1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 1,0000 20 19 380,00 24,13 9.169,40 482,60 486,40 -3,80 24,13 24,32 -0,19


1.4.2 Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 1,1440 20 40 915,20 24,13 22.083,78 552,09 556,44 -4,35 27,60 27,82 -0,22


1.4.3 Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 1,6240 20 90 2.923,20 24,13 70.536,82 783,74 692,63 91,11 39,19 34,63 4,56


1.5 Urnenwahlgrabstätte


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 1,4000 25 43 1.505,00 24,13 36.315,65 844,55 851,20 -6,65 33,78 34,05 -0,27


1.5.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 1,4000 1 740 1.036,00 24,13 24.998,68 33,78 34,05 -0,27 33,78 34,05 -0,27


1.5.3 Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 1,6400 20 60 1.968,00 24,13 47.487,84 791,46 797,70 -6,24 39,57 39,89 -0,32


1.5.4 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 1,6400 1 125 205,00 24,13 4.946,65 39,57 39,89 -0,32 39,57 39,89 -0,32


1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 1,8000 25 3 135,00 24,13 3.257,55 1.085,85 0,00 1.085,85 43,43 0,00 43,43


1.5.6 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) 1,8000 1 1 1,80 24,13 43,43 43,43 0,00 43,43 43,43 0,00 43,43


1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 2,1280 25 1 53,20 24,13 1.283,72 1.283,72 1.293,82 -10,10 51,35 51,75 -0,40


1.6.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 2,1280 1 1 2,13 24,13 51,40 51,40 51,75 -0,35 51,40 51,75 -0,35


SUMME X: SUMME BE: SUMME KS:
Ø gebührenfähige Kosten 278.000,00 Neuvergaben: 275 11.519,89 277.974,96


Verlängerungen (in Jahre): 1.568


* gerundet auf volle Prozent
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Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.4 Ermittlung der Obergrenze der Grabnutzungsgebühren sowie Definition der Gebührensätze


� �
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungs-


dauer
Obergrenze Obergrenze


definierter
Gebührensatz


definierter
Gebührensatz


Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005


- gewichtet - Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
-Laufzeit-


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
- p.a. -


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
-Laufzeit-


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
- p.a. -


kBE ÄzΣg ND
in EUR in Jahren


S1 S2 S3 S4 S5 S4 S5


Übernahme
aus "6-2, S5"


Übernahme
aus "6-1, S14"


Übernahme
aus "6-2, S2"


(S1 x S2 x S3) (S4 / S3) (S1 x S2 x S3) (S4 / S3)


1.1. Erdreihengrabstätte, 1stellig


1.1.1. Erdreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,4000 20 675,64 33,78 674,00 33,70


1.1.2. Erdreihengrab für 10 Jahre für Kinder b.z. 5 Jahren 24,13 1,2880 10 310,80 31,08 310,00 31,00


1.2. Erdwahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1. Erdwahlgrab für 25 Jahre 24,13 2,0960 25 1.264,41 50,58 1.262,50 50,50


1.2.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 50,58 50,50


1.3. Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1. Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 24,13 3,4000 25 2.051,05 82,04 2.050,00 82,00


1.3.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 82,04 82,00


1.4. Urnenreihengrabstätte


1.4.1. Urnenreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,0000 20 482,60 24,13 482,00 24,10


1.4.2. Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 24,13 1,1440 20 552,09 27,60 552,00 27,60


1.4.3. Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 24,13 1,6240 20 783,74 39,19 782,00 39,10


1.5. Urnenwahlgrabstätte


1.5.1. Urnenwahlgrab für 25 Jahre 24,13 1,4000 25 844,55 33,78 842,50 33,70


1.5.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 33,78 33,70


1.5.3. Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 24,13 1,6400 20 791,46 39,57 790,00 39,50


1.5.4. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 39,57 39,50


1.5.5. Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 24,13 1,8000 25 1.085,85 43,43 1.085,00 43,40


1.5.6 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) 43,43 43,40


1.6. Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1. Urnenwahlgrab besondere Lage 24,13 2,1280 25 1.283,72 51,35 1.282,50 51,30


1.6.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 51,35 51,30
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Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.5 Liquiditäts- und Ertragsprognose auf Basis der definierten Gebührensätze � � �
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungs-


dauer


definierte
Gebühr


definierte
Gebühr


Ø
Fallzahl


p.a.


definiert Liquidität Ertrag
Erhebungs-


periode


Ertrag
Folge-


periode
Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005


- gewichtet - Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
-Laufzeit-


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
p.a.


Prognose Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
p.a.


Summen Liquiditäts-
zufluss


im
Erhebungsjahr


Gebühren-
zuordnung


aus Erhebungsjahr
für Erhebungsjahr


Gebühren-
abgrenzung


aus Erhebungsjahr
für Folgeperioden


kBE ÄzΣg ND X
in EUR in Jahren


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
A 1.3 A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.4 A 1.3
S5 S14 S2 S4 S5 S3 S5 (S6 x S7x S3) (S8 x S6) (S7 x S6) (S9 - S10)


1.1 Erdreihengrabstätte, 1stellig
1.1.1 Erdreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,4000 20 674,00 33,70 1 33,70 674,00 674,00 33,70 640,30


1.1.2 Erdreihengrab für 10 Jahre für Kinder b.z. 5 Jahren 24,13 1,2880 10 310,00 31,00 2 31,00 620,00 620,00 62,00 558,00


1.2 Erdwahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1 Erdwahlgrab für 25 Jahre 24,13 2,0960 25 1.262,50 50,50 15 50,50 18.937,50 18.937,50 757,50 18.180,00


1.2.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 1 700 50,50 35.350,00 35.350,00


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 10 50,50 505,00 505,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 690 50,50 34.845,00 34.845,00


1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 24,13 3,4000 25 2.050,00 82,00 1 82,00 2.050,00 2.050,00 82,00 1.968,00


1.3.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 1 1 82,00 82,00 82,00


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 82,00 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 1 82,00 82,00 82,00


1.4 Urnenreihengrabstätte


1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,0000 20 482,00 24,10 19 24,10 9.158,00 9.158,00 457,90 8.700,10


1.4.2 Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 24,13 1,1440 20 552,00 27,60 40 27,60 22.080,00 22.080,00 1.104,00 20.976,00


1.4.3 Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 24,13 1,6240 20 782,00 39,10 90 39,10 70.380,00 70.380,00 3.519,00 66.861,00


1.5 Urnenwahlgrabstätte


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 24,13 1,4000 25 842,50 33,70 43 33,70 36.227,50 36.227,50 1.449,10 34.778,40


1.5.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 1 740 33,70 24.938,00 24.938,00


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 10 33,70 337,00 337,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 730 33,70 24.601,00 24.601,00


1.5.3 Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 24,13 1,6400 20 790,00 39,50 60 39,50 47.400,00 47.400,00 2.370,00 45.030,00


1.5.4 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 1 125 39,50 4.937,50 4.937,50


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 39,50 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 125 39,50 4.937,50 4.937,50


1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 24,13 1,8000 20 1.085,00 43,40 3 43,40 2.604,00 2.604,00 130,20 2.473,80


1.5.6 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) 1 1 43,40 43,40 43,40


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 43,40 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 1 43,40 43,40 43,40


1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 24,13 2,1280 25 1.282,50 51,30 1 51,30 1.282,50 1.282,50 51,30 1.231,20


1.6.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 1 1 51,30 51,30 51,30


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 51,30 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 1 51,30 51,30 51,30


SUMME SUMME SUMME 1. Erträge für Erhebungsperiode


Anzahl der Vergabe von neuen Nutzungsrechten das Erhebungsjahr betreffend: 272 GESAMT (Erträge): 276.815,70 10.858,70 265.957,00 2. Zuführung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)


Gesamtanzahl der Nutzungsrechtverlängerungen (in Jahren): 1.567 davon neue NR: 211.413,50 10.016,70 201.396,80


Anzahl der Nutzungsrechtverlängerungen das Erhebungsjahr betreffend: 20 davon aus NR-VL: 65.402,20 842,00 64.560,20


Ø gebührenrelevante Kosten: 278.000,00
Gebühreneinnahme (Prognose): 276.815,70


Erfolgssaldo (Prognose): -1.184,30 > (aus Rundungsdifferenzen resultierend)
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


2. Bestattungsgebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 52.900,00 50.000,00 -2.900,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 52.906,33 50.026,11 -2.880,22


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 38.906,33 50.026,11 11.119,78
davon direkte Stellenkosten 2.332,03 2.532,03 200,00
davon Umlagekosten 36.574,30 47.494,08 10.919,78


davon"Hands" 28.890,96 28.096,91 -794,05
davon Sachbearbeitung 7.683,34 19.397,17 11.713,83


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 14.000,00 0,00 -14.000,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 52.882,10 49.978,40 -2.903,70


Ergebnissaldo -17,90 -21,60 -3,70


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen
>> nachfolgende Abkürzungen siehe auch Positionsbezeichnungen in Anlage 5-1.3


2.1 Gruft Erdbestattung
- R, W, WibL/F


19 17 -2


2.1.1 > montags bis freitags 17 16 -1
2.1.2 > samstags 2 1 -1
2.2 Gruft Erdbestattung für Kinder


bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
2 2 0


2.2.1 > montags bis freitags 1 1 0
2.2.2 > samstags 1 1 0
2.3 Gruft Urnenbeisetzung


- UGA, GAfU, UW, UWibL/F
252 256 4


2.3.1 > montags bis freitags 198 201 3
2.3.2 > samstags 54 55 1
2.4 Gruft Urnenbeisetzung


-auf einer bereits genutzten Grabstätte
114 110 -4


2.4.1 > montags bis freitags 66 65 -1
2.4.2 > samstags 48 45 -3


Anzahl der Bestattungen 387 385 -2
davon Erdbestattungen 21 19 -2
davon Urnenbeisetzungen 366 366 0


Anzahl der Bestattungen 387 385 -2
davon auf neuen Grabstätten 273 275 2
davon auf vorhandenen Grabstätten 114 110 -4


Anzahl der Bestattungen 387 385 -2
davon > montags bis freitags 282 283 1
davon > samstags 105 102 -3


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


2. Bestattungsgebühren für das Ausheben und Schließen von Gruften 31.08.2017
2.1 + 2.2 Gruft Erdbestattung
2.3 Gruft Urnenbeisetzung
2.4 Gruft Urnenbeisetzung auf einer bereits genutzten Grabstätte


�


Bestattungsgebühr /
Gebühren für die Herstellung von
Grüften und Gräbern


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Personal-
intensität


ÄzP


Äz 1


Zeit-
intensität


ÄzZ


Äz 1


Technik-
einsatz


ÄzZ


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kosten-
deckung


pro
Sorte


KS


Stück-
kosten


pro
Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Tag


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Tag


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S4 x S5 x S6 x
S7)/4


2.3.1 = "1"
gesetzt (S9 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S12 / S3) S13 gerundet Eingabe (S14 - S15) (S14 x S3)


Äz∑g x X Summe BE


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 50.000,00


2.1 Gruft Erdbestattung - R, W, WibL/F, 17


2.1.1 > montags bis freitags 16 2,00 1,50 2,00 1,000 1,50 3,9474 63,16 106,45 6.723,38 420,21 420,20 435,90 -15,70 6.723,20


2.1.2 > samstags 1 2,00 1,50 2,00 1,125 1,69 4,4474 4,45 106,45 473,70 473,70 473,70 490,80 -17,10 473,70


2.2 Gruft Erdbestattung für Kinder bis zum vollendeten
5. Lebensjahr 2


2.2.1 > montags bis freitags 1 2,00 1,25 2,00 1,000 1,25 3,2895 3,29 106,45 350,22 350,22 350,20 363,30 -13,10 350,20


2.2.2 > samstags 1 2,00 1,25 2,00 1,125 1,41 3,7105 3,71 106,45 394,93 394,93 394,90 409,70 -14,80 394,90


2.3 Gruft Urnenbeisetzung - UGA, GAfU, UW, UWibL/F, 256


2.3.1 > montags bis freitags 201 1,00 1,50 1,00 1,000 0,38 1,0000 201,00 106,45 21.396,45 106,45 106,40 110,40 -4,00 21.386,40


2.3.2 > samstags 55 1,00 1,50 1,00 1,125 0,42 1,1053 60,79 106,45 6.471,10 117,66 117,60 122,00 -4,40 6.468,00


2.4 Gruft Urnenbeisetzung
-auf einer bereits genutzten Grabstätte 110


2.4.1 > montags bis freitags 65 1,00 1,75 1,00 1,000 0,44 1,1579 75,26 106,45 8.011,43 123,25 123,20 127,80 -4,60 8.008,00


2.4.2 > samstags 45 1,00 1,75 1,00 1,125 0,49 1,2895 58,03 106,45 6.177,29 137,27 137,20 142,40 -5,20 6.174,00


SUMME K: SUMME X: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:


50.000,00 385 469,69 49.998,50 49.978,40


* abgerundet (auf Hdt.)
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


3. Bestattungsdienst
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 12.300,00 12.800,00 500,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 12.271,90 12.830,66 558,76


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 11.771,90 12.830,66 1.058,76
davon direkte Stellenkosten 64,53 897,86 833,33
davon Umlagekosten 11.707,37 11.932,80 225,43


davon"Hands" 5.657,50 5.685,40 27,90
davon Sachbearbeitung 6.049,87 6.247,40 197,53


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 500,00 0,00 -500,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 12.278,90 12.777,00 498,10


Ergebnissaldo -21,10 -23,00 -1,90


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,8% 99,8%


Fallzahlen-Abweichungen


3.1. Bestattungsdienst
für Erd- und Urnenbestattungen


270 270 0


3.1.1. > montags bis freitags 183 200 17
3.1.2. > samstags 87 70 -17
3.2. Bestattungsdienst


für Erd- und Urnenbestattungen
bei Trauerfeiern auf dem Friedhofsfreigelände


30 40 10


3.2.1. > montags bis freitags 22 30 8
3.2.2. > samstags 8 10 2


Bestattungsdienst 300 310 10
davon > montags bis freitags 205 230 25
davon > samstags 95 80 -15


Bestattungsdienst 300 310 10
davon in Trauerhalle 270 270 0
davon auf Friedhofsgelände 30 40 10


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


3. Bestattungsdienst 31.08.2017


3.1 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen
3.2 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen bei Trauerfeier am Grab oder an anderer Stelle im Freien auf dem Friedhofsfreigelände


����
Gebühr für Bestattungsdienst


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Personal-
intensität


ÄzP


Äz 1


Zeit-
intensität


ÄzZ


Äz 1


Technik-
einsatz


ÄzZ


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Fall


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Fall


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S4 x S5 x S6 x
S7)/4


3.1.1 = "1"
gesetzt (S9 x S3) Summe K / (S10 x S11) (S12 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 12.800,00


3.1. Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen 270


3.1.1. > montags bis freitags 200 1,00 1,00 1,00 1,000 0,2500 1,0000 200,00 37,57 7.514,00 37,57 37,50 37,50 0,00 7.500,00


3.1.2. > samstags 70 1,00 1,00 1,00 1,125 0,2813 1,1252 78,76 37,57 2.959,01 42,27 42,20 42,20 0,00 2.954,00


3.2. Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen
bei Trauerfeiern auf dem Friedhofsfreigelände 40


3.2.1. > montags bis freitags 30 1,00 1,50 1,00 1,000 0,3750 1,5000 45,00 37,57 1.690,65 56,36 56,30 56,30 0,00 1.689,00


3.2.2. > samstags 10 1,00 1,50 1,00 1,125 0,4219 1,6876 16,88 37,57 634,18 63,42 63,40 63,30 0,10 634,00


SUMME K: SUMME X: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:
12.800,00 310 340,64 12.797,84 12.777,00


* gerundet


Anlage 5-3.1







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


4. Ausbettungsgebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 2.800,00 2.800,00 0,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 2.842,13 2.827,37 -14,76


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 2.442,13 2.827,37 385,24
davon direkte Stellenkosten 16,61 16,61 0,00
davon Umlagekosten 2.425,52 2.810,76 385,24


davon"Hands" 792,05 770,28 -21,77
davon Sachbearbeitung 1.633,47 2.040,48 407,01


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 400,00 0,00 -400,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 2.799,90 2.799,90 0,00


Ergebnissaldo -0,10 -0,10 0,00


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


4. Gebühren für Ausbettungen
4.1 Ausbettung einer Leiche 1 1 0
4.2 Ausbettung einer Urne 17 17 0


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.


Anlage 5-4.0







Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


4. Gebühren für Ausbettungen 31.08.2017


4.1 Gebühr für die Ausbettung einer Leiche
4.2 Gebühr für die Ausbettung einer Urne


����
Gebühren für Ausbettungen


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Personal-
intensität


Zeit-
intensität


Technik-
einsatz


Äquivalenz-
ziffer


- gesammt -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(aktuell)


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S6


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S6 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S9 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten
bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 2.800,00


über Äquivalenzziffer separat hochgerechnet, da Fallzahl "0" ist


4.1 Ausbettung einer Leiche


1 2,00 2,00 0,50 0,6667 9,9955 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00 1.640,00


4.2 Ausbettung einer Urne


17 1,00 1,00 0,20 0,0667 1,0000 17,00 164,70 2.799,90 164,70 164,70 164,70 0,00 2.799,90


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:


2.800,00 17,00 2.799,90
(= erwartete Kostendeckung)


4.439,90


* gerundet


(= kalkulatorische/theoretische Kostendeckung bei Fallzahl "1" bei "Ausbettung einer Leiche")


Anlage 5-4.1







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


5.1+5.2 Nutzung Kühlzelle u. Abschiedsraum
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 156,00 300,00 144,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 155,57 293,33 137,76


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 155,57 293,33 137,76
davon direkte Stellenkosten 12,17 145,50 133,33
davon Umlagekosten 143,40 147,83 4,43


davon"Hands" 113,15 110,04 -3,11
davon Sachbearbeitung 30,25 37,79 7,54


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 0,00 0,00 0,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 155,90 299,80 143,90


Ergebnissaldo -0,10 -0,20 -0,10


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,9% 99,9%


Fallzahlen-Abweichungen


5. Kühlzellen- und Abschiedsraumnutzung - gesamt - 3 3 0
5.1. Nutzung der Kühlzelle
5.1.1. > undifferenziert 1 1 0
5.2. Nutzung Abschiedsraum
5.2.1. > montags bis freitags 1 1 0
5.2.2. > samstags 1 1 0


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


5. Leichen- und Trauerhallengebühren 31.08.2017


5.1 Nutzung Kühlzelle
5.2 Nutzung des Abschiedsraum


����


Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle,
und des Abschiedsraumes


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Objektnutzungs-
intensität


ÄzF


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Tag


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Tag


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S6 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S9 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 300,00


5.1. Nutzung der Kühlzelle


5.1.1. > undifferenziert 1 1,00 1,000 1,000 1,00 57,14 57,14 57,14 57,10 29,70 27,40 57,10


5.2. Nutzung Abschiedsraum


5.2.1. > montags bis freitags 1 2,00 1,000 2,000 2,00 57,14 114,28 114,28 114,20 59,40 54,80 114,20


5.2.2. > samstags 1 2,00 1,125 2,250 2,25 57,14 128,57 128,57 128,50 66,80 61,70 128,50


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:


300,00 5,25 299,99 299,80


* gerundet


Anlage 5-5.1.1
(Seite 1)







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


5.3 Nutzung Trauerhallen
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 16.300,00 18.600,00 2.300,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 16.293,73 18.625,92 2.332,19


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 16.293,73 18.625,92 2.332,19
davon direkte Stellenkosten 2.700,00 4.100,00 1.400,00
davon Umlagekosten 13.593,73 14.525,92 932,19


davon"Hands" 4.337,42 4.401,61 64,19
davon Sachbearbeitung 9.256,31 10.124,31 868,00


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 0,00 0,00 0,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 16.292,45 18.598,45 2.306,00


Ergebnissaldo -7,55 -1,55 6,00


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


5.3.1 Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof
5.3.1.1. > montags bis freitags für 45 Minuten 91 80 -11
5.3.1.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 10 5 -5
5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 50 50 0
5.3.1.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 5 5 0
5.3.2 Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe
5.3.2.1 > montags bis freitags 8 25 17
5.3.2.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 0 1 1
5.3.2.3 > samstags 4 5 1
5.3.2.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 0 1 1


Nutzung Trauerhalle 153 160 7
davon auf Hauptfriedhof 141 130 -11
davon auf Ortsteilfriedhöfen 12 30 18


Nutzung Trauerhalle 153 160 7
davon > montags bis freitags 99 105 6
davon > samstags 54 55 1


Überziehungen - Nutzung Trauerhalle 15 12 -3
davon > montags bis freitags 10 6 -4
davon > samstags 5 6 1


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


5. Leichen- und Trauerhallengebühren 31.08.2017


5.3 Nutzung Trauerhalle


����


Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle
gebühren-


fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Ausstattung,
Kapazität,
Ambiente


ÄzA


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Tag


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Tag


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S6 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S9 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 18.600,00


5.3.1 Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof 160


> Überziehungen 12


5.3.1.1. > montags bis freitags für 45 Minuten 80 1,00 1,00 1,000 80,00 114,58 9.166,40 114,58 114,58 97,40 17,18 9.166,40


5.3.1.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 5 0,500 2,50 114,58 286,45 57,29 57,29 48,70 8,59 286,45


5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 50 1,00 1,25 1,250 62,50 114,58 7.161,25 143,23 143,23 121,70 21,53 7.161,50


5.3.1.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 5 0,625 3,13 114,58 358,64 71,62 71,62 60,85 10,77 358,10


5.3.2 Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe 30


5.3.2.1 > montags bis freitags 25 0,40 1,10 0,440 11,00 114,58 1.260,38 50,42 50,42 42,80 7,62 1.260,50


5.3.2.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 1 0,220 0,22 114,58 25,21 25,21 25,21 21,40 3,81 25,21


5.3.2.3 > samstags 5 0,40 1,35 0,540 2,70 114,58 309,37 61,87 61,87 52,60 9,27 309,35


5.3.2.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 1 0,270 0,27 114,58 30,94 30,94 30,94 26,30 4,64 30,94


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:
18.600,00 162,32 18.598,64 18.598,45


* gerundet


Anlage 5-5.2.1
(Seite 1)







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


6.+7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Ansatz-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 30.100,00 14.100,00 -16.000,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 30.089,92 14.081,84 -16.008,08


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 27.889,92 14.081,84 -13.808,08
davon direkte Stellenkosten 0,00 0,00 0,00
davon Umlagekosten 27.889,92 14.081,84 -13.808,08


davon"Hands" 0,00 0,00 0,00
davon Sachbearbeitung 27.889,92 14.081,84 -13.808,08


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 2.200,00 0,00 -2.200,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 30.086,00 14.090,80 -15.995,20


Ergebnissaldo -14,00 -9,20 4,80


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 99,9%


Fallzahlen-Abweichungen


6.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen und
sonstigen baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 82 85 3
6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 37 35 -2
6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 57 60 3
6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 23 35 12
6.2 Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen


Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
1 1 0


6.3. Umschreibung von Nutzungsrechten 3 5 2


7.3. Entzug des Nutzungsrechts 36 5 -31


7.4. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


6 6 0


7.5. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


8 8 0


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung der
Verkehrssicherheit
Grabmal


30 5 -25


7.8 Gebühr für das einmalige Befahren des Friedhofs
- pro Einfahrt -


78 20 -58


7.9 Versand einer Asche (Urne) 8 5 -3


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


6.+ 7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren 31.08.2017


����


Sonstige Friedhofsgebühren


Fallzahlen
pro Jahr


X


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE


Kostendeckung
pro Sorte


KS


Stückkosten
pro Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
Übernahme


aus
Statistik


Übernahme
aus


Schlüssel-
liste


(6.1.1. =
"1" gesetzt)


(S5 x S4) (S6 / S1) (=S7,
gerundet)


Eingabe (S4 - S6) (S4 x S1)


Ø gebührenrelevante Kosten - Planungshorizont 2018 - 2020 14.100,00


6 Sonstige Gebühren


6.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen und sonstigen
baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 85 15 1,0000 85,00 30,32 2.577,20 30,32 30,30 32,60 -2,30 2.575,50


6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 35 45 3,0000 105,00 30,32 3.183,60 90,96 90,90 97,90 -7,00 3.181,50


6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 60 15 1,0000 60,00 30,32 1.819,20 30,32 30,30 32,60 -2,30 1.818,00


6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 35 15 1,0000 35,00 30,32 1.061,20 30,32 30,30 32,60 -2,30 1.060,50


6.2 Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


1 15 1,0000 1,00 30,32 30,32 30,32 30,30 32,60 -2,30 30,30


6.3. Umschreibung von Nutzungsrechten


5 10 0,6667 3,33 30,32 100,97 20,19 20,10 21,70 -1,60 100,50


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


beinhaltet Genehmigung u. Kontrolle sowie
Standsicherheitsprüfung (pauschal),
ohne Mangelbehebungsverfahren


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


Anlage 5-6.1







Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


6.+ 7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren 31.08.2017


����


Sonstige Friedhofsgebühren


Fallzahlen
pro Jahr


X


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE


Kostendeckung
pro Sorte


KS


Stückkosten
pro Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
Übernahme


aus
Statistik


Übernahme
aus


Schlüssel-
liste


(6.1.1. =
"1" gesetzt)


(S5 x S4) (S6 / S1) (=S7,
gerundet)


Eingabe (S4 - S6) (S4 x S1)


7. Sonstige Gebühren


7.1 siehe separate Anlage


7.2


7.3. Entzug des Nutzungsrechts


5 120 8,0000 40,00 30,32 1.212,80 242,56 242,50 261,20 -18,70 1.212,50


7.4.


6 50 3,3333 20,00 30,32 606,40 101,07 101,00 108,80 -7,80 606,00


7.5.


8 120 8,0000 64,00 30,32 1.940,48 242,56 242,50 261,20 -18,70 1.940,00


7.6


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
Grabmal


5 120 8,0000 40,00 30,32 1.212,80 242,56 242,50 261,20 -18,70 1.212,50


7.8


20 5 0,3333 6,67 30,32 202,23 10,11 10,10 10,80 -0,70 202,00


7.9 Versand einer Asche (Urne)


5 15 1,0000 5,00 30,32 151,60 30,32 30,30 32,60 -2,30 151,50


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME E:


14.100,00 465,00 14.098,80 14.090,80


* gerundet


Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


Gebühr für das einmalige Befahren des Friedhofs
- pro Einfahrt -


Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


siehe separate Anlage


siehe separate Anlage
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


7.1 Anfertigen einer Inschrift auf der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 4.043,00 3.000,00 -1.043,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 4.043,30 2.970,62 -1.072,68


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 4.092,30 2.970,62 -1.121,68
davon direkte Stellenkosten 2.600,00 1.900,00 -700,00
davon Umlagekosten 1.492,30 1.070,62 -421,68


davon"Hands" 0,00 0,00 0,00
davon Sachbearbeitung 1.492,30 1.070,62 -421,68


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) -49,00 0,00 49,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 4.040,40 2.992,00 -1.048,40


Ergebnissaldo -2,60 -8,00 -5,40


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,9% 99,7%


Fallzahlen-Abweichungen


7.1 Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift
in der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -


444 340 -104


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


7. Sonstige Gebühren 31.08.2017


7.1 Gebühr für das Anfertigen einer Inschrift (UGA)


����


Gebühr für das Anfertigen einer Inschrift (UGA)
Fallzahlen
pro Jahr


X


(= BE)


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE


Kosten-
deckung
pro Sorte


KS


Stückkosten
pro Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


Bsp.:
Gebühren-
einnahmen
für einen


"12buchstabigen
Namen"


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9


Übernahme
aus


Statistik
(∑K / ∑BE) (S2 x S1) Eingabe (S5 - S7) (S5 x S1)


Ø gebührenrelevante Kosten - Planungshorizont 2018 - 2020 3.000,00


7.1


340 8,82 2.998,80 8,82 8,80 9,10 -0,30 2.992,00 105,60


SUMME K: SUMME E:


3.000,00 2.992,00


* gerundet


Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift
in der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


7.2 Nutzung der Gerätefächer
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 2.800,00 1.500,00 -1.300,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 2.799,78 1.511,40 -1.288,38


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 2.399,78 1.511,40 -888,38
davon direkte Stellenkosten 0,00 0,00 0,00
davon Umlagekosten 2.399,78 1.511,40 -888,38


davon"Hands" 0,00 0,00 0,00
davon Sachbearbeitung 2.399,78 1.511,40 -888,38


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 400,00 0,00 -400,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 2.788,00 1.500,00 -1.288,00


Ergebnissaldo -12,00 0,00 12,00


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,6% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


7.2 Nutzung Gerätefach
- pro Jahr -


170 120 -50


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


Sonstige Gebühren 31.08.2017


7.2 Gebühren für die Nutzung der Gerätefächer


����


Gebühr für die Nutzung der Gerätefächer Fallzahlen
pro Jahr


X


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


S1 S2 S3 S4 S5 S6
Eingabe (∑K / X) (=S2) Eingabe (S3 - S4) (S3 x S1)


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 1.500,00


7.2 Fallzahl
Kosten-


verrechnungs-
satz


120 12,50 12,50 16,40 -3,90 1.500,00


SUMME K: SUMME E:


1.500,00 1.500,00


* gerundet


Nutzung Gerätefach
- pro Jahr -
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


7.6 Beräumung von Einzelgräbern
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 51.400,00 9.500,00 -41.900,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 51.367,68 9.463,78 -41.903,90


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 51.367,68 9.463,78 -41.903,90
davon direkte Stellenkosten 23.061,17 6.000,00 -17.061,17
davon Umlagekosten 28.306,51 3.463,78 -24.842,73


davon"Hands" 20.744,17 0,00 -20.744,17
davon Sachbearbeitung 7.562,34 3.463,78 -4.098,56


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 0,00 0,00 0,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 51.390,00 9.495,90 -41.894,10


Ergebnissaldo -10,00 -4,10 5,90


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


7.6 Beräumung von Einzelgrabstätten
- pro Grabstelle -


250 55 -195


7.6.1 > Urnengrab ohne bauliche Anlagen 20
7.6.2 > Urnengrab mit baulichen Anlagen 20
7.6.3 > Erdgrab ohne bauliche Anlagen 1
7.6.4 > Erdgrab mit baulichen Anlagen 14


100


150


-60


-135


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


7. Sonstige Gebühren 31.08.2017


7.6 Oberflächliche Beräumungsgebühren für Einzelgrabstätten


����


Beräumungsgebühren für Einzelgrabstätten
Fallzahlen
pro Jahr


X


Personal-
intensität


ÄzP


Zeit-
intensität


ÄzZ


Technik-
Einsatz


ÄzT


Äquivalenz-
ziffer


Äz∑1


Bemessungs-
einheit


BE1


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE1


Kosten-
deckung
pro Sorte


KS1


Sach-
bearbeitung


ÄzSB
=


ÄZ∑2


Bemessungs-
einheit


BE2


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE2


Kosten-
deckung
pro Sorte


KS2


Kosten-
deckung
pro Sorte
-gesamt-


KS∑


Stückkosten
pro Sorte


kS∑


Gebühren-
satz


(NEU)
Gebühren-


satz
(aktuell)


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18


Eingabe (S5xS1) (∑K/∑BE)


Ø gebührenrelevante Kosten - GESAMT 2018 - 2020 9.500,00


7.6


7.6.1 > Urnengrab ohne bauliche Anlagen 20 1,00 1,00 1,00 1,0000 20,00 50,84 1.016,80 1,0000 20,00 63,63 1.272,60 2.289,40 114,47 114,40 120,90 -6,50 2.288,00


7.6.2 > Urnengrab mit baulichen Anlagen 20 1,00 1,00 2,00 2,0000 40,00 50,84 2.033,60 1,0000 20,00 63,63 1.272,60 3.306,20 165,31 165,30 120,90 44,40 3.306,00


7.6.3 > Erdgrab ohne bauliche Anlagen 1 1,00 2,00 1,00 2,0000 2,00 50,84 101,68 1,0000 1,00 63,63 63,63 165,31 165,31 165,30 262,00 -96,70 165,30


7.6.4 > Erdgrab mit baulichen Anlagen 14 1,00 2,00 2,00 4,0000 56,00 50,84 2.847,04 1,0000 14,00 63,63 890,82 3.737,86 266,99 266,90 262,00 4,90 3.736,60


SUMME K: SUMME: SUMME BE: SUMME KS1: SUMME BE: SUMME KS2: SUMME KS∑: SUMME G:


100,00% 9.500,00 55 118,00 5.999,12 55,00 3.499,65 9.498,77 9.495,90


davon dir. Stellenkosten (Summe K1): 63% 6.000,00


davon "SB" (Summe K2): 37% 3.500,00


* gerundet


Beräumung von Einzelgrabstätten
- pro Grabstelle -
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Anlage zur Sitzungsvorlage
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte
1.1. (Erd-)Reihengrabstätten, 1stellig
1.1.1. (Erd-)Reihengrab (ERG)


für 20 Jahre
674,00 852,00 25 an Stelle 20 Jahre 1.592,09 25 an Stelle von 20 Jahren,


inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 700,- für Laufzeit


-178,00 -918,09


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(ERG kalk.)
pro Jahr


33,70 34,08 63,68 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


-0,38 -29,98


1.1.2. (Erd-)Reihengrab für Kinder
bis zum vollendeten 5. Lebensjahren(ERG-K)
für 10 Jahre


310,00 170,00 für Kinder bis zum
6 an Stelle 5 Jahre,
für 15 an Stelle von 10 Jahren


407,44 für Kinder bis zum
10. an Stelle 5. Lebensjahr, 10Jahre
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 28,- p.a.


140,00 -97,44


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(ERG-K kalk.)
pro Jahr


31,00 11,33 40,74 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


19,67 -9,74


1.2. (Erd-)Wahlgrabstätten, 1stellig (+2xUrne)
1.2.1. (Erd-)Wahlgrab (EWG)


für 25 Jahre
1.262,50 1.035,00 1.865,82 inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr


EUR 700,- für Laufzeit
227,50 -603,32


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(EWG kalk.)
pro Jahr


50,50 41,40 74,63 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


9,10 -24,13


1.2.2. Verlängerung Nutzungsrecht EWG (EWG-VL)
pro Jahr


50,50 41,40 keine Angabe 74,28 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


9,10 -23,78


1.3. Erdwahlgrabstätten
in besonderer Lage, 1stellig (+4xUrne)


1.3.1. (Erd-)Wahlgrab in besonderer Lage (EWG ibL)
für 25 Jahre


2.050,00 1.035,00 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


1.865,82 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


1.015,00 184,18


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(EWG ibL kalk.)
pro Jahr


82,00 41,40 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


74,63 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


40,60 7,37


1.3.2. Verlängerung Nutzungsrecht EWG ibL (EWGibL-VL)
pro Jahr


82,00 41,40 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


74,28 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


40,60 7,72


1.4. Urnenreihengrabstätten
1.4.1. Urnenreihengrab (URG)


für 20 Jahre
482,00 227,00 bez. als "Urnenwahlstelle klein" 882,71 15 an Stelle von 20 Jahren,


inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


255,00 -400,71


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(URG kalk.)
pro Jahr


24,10 11,35 58,85 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


12,75 -34,75


1.4.2. Grab Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA)
für 20 Jahre


552,00 303,00 806,60 15 an Stelle von 20 Jahren,
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


249,00 -254,60


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UGA kalk.)
pro Jahr


27,60 15,15 53,77 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


12,45 -26,17


1.4.3. Grab Urnengemeinschaftsgrab (UGG)
für 20 Jahre


782,00 330,00 1.094,65 15 an Stelle von 20 Jahren,
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


452,00 -312,65


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UGG kalk.)
pro Jahr


39,10 16,50 72,98 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


22,60 -33,88


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


Anlage 6
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


1.5. Urnenwahlgrabstätten
1.5.1. Urnenwahlgrab (UWG)


für 25 Jahre
842,50 318,00 20 an Stelle von 25 Jahren 1.125,30 15 an Stelle von 20 Jahren,


inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


524,50 -282,80


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UWG kalk.)
pro Jahr


33,70 15,90 75,02 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


17,80 -41,32


1.5.2. Verlängerung Nutzungsrecht UWG (UWG-VL)
pro Jahr


33,70 keine Angabe 75,71 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


33,70 -42,01


1.5.3. Grab Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GAfU)
für 20 Jahre


790,00 1.103,00 1.314,05 15 an Stelle von 20 Jahren,
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


-313,00 -524,05


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(GAfU kalk.)
pro Jahr


39,50 55,15 87,60 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


-15,65 -48,10


1.5.4. Verlängerung Nutzungsrecht Grab GAfU(GAfU-VL)
pro Jahr


39,50 keine Angabe 87,23 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


39,50 -47,73


1.6. Urnenwahlgrabstätten
in besonderer Lage


1.6.1. Urnenwahlgrab in besonderer Lage(UWG ibL)
für 25 Jahre


1.282,50 318,00 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


1.125,30 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


964,50 157,20


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UWG ibL kalk.)
pro Jahr


51,30 21,20 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


75,02 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


30,10 -23,72


1.6.2. Verlängerung Nutzungsrecht UWG ibL (UWG ibL-VL)
pro Jahr


51,30 0,00 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


75,71 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


51,30 -24,41


2. Bestattungsgebühren für das Ausheben und Schließen von Gruften
2.1. Gruft Erdbestattung - R, W, WibL/F,


2.1.1. > montags bis freitags 420,20 734,00 531,89 -313,80 -111,69
2.1.2. > samstags 473,70 734,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 531,89 keine Differenzierung ggü. mo-fr -260,30 -58,19
2.2. Gruft Erdbestattung für Kinder


bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
2.2.1. > montags bis freitags 350,20 266,00 112,59 84,20 237,61
2.2.2. > samstags 394,90 266,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 112,59 keine Differenzierung ggü. mo-fr 128,90 282,31
2.3. Gruft Urnenbeisetzung - UGA, GAfU, UW, UWibL/F,


2.3.1. > montags bis freitags 106,40 67,00 143,93 39,40 -37,53
2.3.2. > samstags 117,60 67,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 143,93 keine Differenzierung ggü. mo-fr 50,60 -26,33
2.4. Gruft Urnenbeisetzung


-auf einer bereits genutzten Grabstätte
2.4.1. > montags bis freitags 123,20 67,00 keine Differenzierung ggü Neu 143,93 keine Differenzierung ggü Neu 56,20 -20,73
2.4.2. > samstags 137,20 67,00 keine Differenzierung ggü Neu 143,93 keine Differenzierung ggü Neu 70,20 -6,73
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


3. Gebühren für Bestattungsdienst
3.1. Bestattungsdienst


für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
3.1.1. > montags bis freitags 37,50 30,00 33,20 7,50 4,30
3.1.2. > samstags 42,20 30,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 33,20 keine Differenzierung ggü. mo-fr 12,20 9,00
3.2. Bestattungsdienst


für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
bei Trauerfeiern auf dem Friedhofsfreigelände


3.2.1. > montags bis freitags 56,30 30,00 keine Angabe 33,20 keine Angabe 26,30 23,10
3.2.2. > samstags 63,40 30,00 keine Angabe 33,20 keine Angabe 33,40 30,20


4. Gebühren für Ausbettungen
4.1 Ausbettung einer Leiche 1.640,00 1.200,00 440,00 1.640,00


4.2 Ausbettung einer Urne 164,70 100,00 74,83 64,70 89,87
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


5. Benutzungsgebühren
5.1. Nutzung der Kühlzelle


- pro angefangenem Tag -
5.1.1. > undifferenziert 57,10 5,00 pro Tag 52,10 57,10
5.2. Nutzung Abschiedsraum


5.2.1. > montags bis freitags 114,20 70,00 35,10 44,20 79,10
5.2.2. > samstags 128,50 70,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 35,10 keine Differenzierung ggü. mo-fr 58,50 93,40


5.3.1. Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof


5.3.1.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 114,58 80,00 82,08 34,58 32,50
5.3.1.2 > montags bis freitags je angefangene weitere 1/2 Stunde 57,29 gibt es so nicht in BBG 44,70 57,29 12,59
5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 143,23 80,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 102,85 63,23 40,38
5.3.1.4 > samstags je angefangene weitere 1/2 Stunde 71,62 gibt es so nicht in BBG 56,13 71,62 15,49
5.3.2. Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe


5.3.2.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 50,42 80,00 keine Differenzierung ggü. HptFH 82,08 keine Differenzierung ggü. HptFH -29,58 -31,66
5.3.2.2 > montags bis freitags je angefangene weitere 1/2 Stunde 25,21 gibt es so nicht in BBG 44,70 keine Differenzierung ggü. HptFH 25,21 -19,49
5.3.2.3 > samstags für 45 Minuten 61,87 80,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 102,85 keine Differenzierung ggü. HptFH -18,13 -40,98
5.3.2.4 > samstags je angefangene weitere 1/2 Stunde 30,94 gibt es so nicht in BBG 56,13 keine Differenzierung ggü. HptFH 30,94 -25,19


6. Sonstige Friedhofsgebühren
6.1. Genehmigung zur Errichtung


von Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 30,30 25,00 keine Differenzierung 5,30 30,30
6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 90,90 25,00 keine Differenzierung 100,08 einmalig, inkl. jährl. Durchzuführende


Standfestigkeitsprüfung
65,90 -9,18


6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 30,30 20,00 10,30 30,30
6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 30,30 gibt es so nicht 30,30 30,30


6.2 Genehmigung zur Veränderung
von vorhandenen Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


30,30 gibt es so nicht 30,30 30,30


6.3. Gebühr für die Umschreibung von Nutzungsrechten 20,10 gibt es so nicht 20,10 20,10
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


7. Sonstige Friedhofsgebühren
7.1. Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift


in der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -


8,80 gibt es so nicht gibt es so nicht 8,80 8,80


7.2. Nutzung Gerätefach
- pro Kalenderjahr -


12,50 gibt es so nicht gibt es so nicht 12,50 12,50


7.3. Gebühr für den Entzug des Nutzungsrechts
von Grabstätten
- pro Grabstätte -


242,50 gibt es so nicht 16,98 Gebühr ist nur Bearbeitungsgebühr für
die vorzeitige Rückgabe einer
Grabstelle


242,50 225,52


54,62 Unterhaltungsgebühr für eingeebnete
Urnenstelle
- pro Jahr -


0,00 -54,62


74,85 Unterhaltungsgebühr für
eingeebnete Erdgrabstelle
- pro Jahr -


0,00 -74,85


7.4. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


101,00 gibt es so nicht 91,74 Zulassung Dienstleister,
undifferenziert


101,00 9,26


7.5. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


242,50 gibt es so nicht 91,74 Zulassung Dienstleister,
undifferenziert


242,50 150,76


7.6 Gebühr für die oberflächige Beräumung von Einzelgrabstätten
- pro Grabstelle -


gibt es so nicht


7.6.1 > Beräumung (Erd-)Reihen- und Wahlgrab (1st) 165,30 164,09 darüber hinaus Differenzierung nach
ERG, ERG-K, EWG 2st, Mauerstelle,
GAfU, UGG, UGA


165,30 1,21


7.6.2 > Beräumung Urnenreihen- und Urnenwahlgrab
(URG, UWG)


114,40 97,98 114,40 16,42


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung
der Verkehrssicherheit
Grabmal - stehend -


242,50


7.8 Gebühr für die Zulassung
des Befahren des Friedhofs
- pro Einfahrt -


10,10 gibt es so nicht 5,00 Befreiung von Personen mit
Schwerbehindertenausweis


10,10 5,10


7.9 Gebühr für den Versand einer Asche (Urne) 30,30 gibt es so nicht 33,36 30,30 -3,06
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Gebühren-Kombinationen Anlage 7
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Gebühren-Kombinationen im Vergleich zu Umlandgemeinden


KÖT BBG ASL
FH Schmidtmanstr.


Nr.
in Friedhofs-
gebühren-
satzung


Bezeichnung
Gebührensachverhalt Gebührensätze Gebührensätze Gebührensätze


Erdreihengrab (ERG) für 20 Jahre für 25 Jahre für 25 Jahre
Nutzungsrecht (895,09 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
700,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.1.1 (Erd-)ReihenGrab (ERG)
für 20 Jahre


674,00 852,00 1.592,09


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.1.1 Grab Ausheben und Schließen,
(Erd-)Bestattung,
mo-fr


420,20 734,00 531,89


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 1.367,48 1.741,00 2.339,34


Erdreihengrab - Kind (ERG-K) für 10 Jahre für 15 Jahre für 10 Jahre
Nutzungsrecht (127,44 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
280,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.1.2 (Erd-)ReihenGrab für Kinder (ERG-K)
bis zum vollendeten 5.Lebensjahr
für 10 Jahre


310,00 170,00 407,44


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.2.1 Grab Ausheben und Schließen
(Erd-)Bestattung - Kind -
mo-fr


350,20 266,00 112,59


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 933,48 591,00 735,39


ErdWahlgrab (EWG) für 25 Jahre für 15 Jahre für 25 Jahre
Nutzungsrecht (1.165,82 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
700,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.2.1 (Erd-)WahlGrabstätte 1stellig
für 25 Jahre


1.262,50 1.035,00 1.865,82


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.1.1 Grab Ausheben und Schließen,
(Erd-)Bestattung,
mo-fr


420,20 734,00 531,89


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 1.955,98 1.924,00 2.613,07


ErdWahlgrab in besonderer Lage (EWG ibL)
Grabnutzungsgebühr 1.3.1 (Erd-)WahlGrabstätte mit besonderer Gestaltungsmöglichkeit


für 25 Jahre (1stellig)
2.050,00


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.1.1 Grab Ausheben und Schließen,
(Erd-)Bestattung,
mo-fr


420,20


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30


Gebührenlast - gesamt - 2.743,48
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Gebühren-Kombinationen im Vergleich zu Umlandgemeinden


KÖT BBG ASL
FH Schmidtmanstr.


Nr.
in Friedhofs-
gebühren-
satzung


Bezeichnung
Gebührensachverhalt Gebührensätze Gebührensätze Gebührensätze


UrnenReihengrab (URG) für 20 Jahre für 20 Jahre
als "Urnenwahlstelle klein" bezeichnet


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (462,71 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.4.1 UrnenReihenGrab (URG) 482,00 227,00 882,71


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 861,68 449,00 1.242,00


UrnenWahlgrab (UWG) für 25 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 549,- EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 238,- EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (705,30 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.5.1 (Urnen-)WahlGrab
für 25 Jahre (2 Urnen)


842,50 318,00 1.125,30


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 1.222,18 540,00 1.484,59


UrnenWahlgrab in besonderer Lage (UWG ibL)
Grabnutzungsgebühr 1.6.1 (Urnen-)WahlGrabstätte mit besonderer Gestaltungsmöglichkeit


für 25 Jahre (1stellig)
1.282,50


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30


Gebührenlast - gesamt - 1.662,18


Urnengemeinschaftsanlage (UGA) für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 451,50 EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 227,50 EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (386,60 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.4.2 UrnenGemeinschaftsAnlage (UGA) 552,00 303,00 806,60


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Gebührenlast - gesamt - 810,48 480,00 1.065,81
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Gebühren-Kombinationen im Vergleich zu Umlandgemeinden


KÖT BBG ASL
FH Schmidtmanstr.


Nr.
in Friedhofs-
gebühren-
satzung


Bezeichnung
Gebührensachverhalt Gebührensätze Gebührensätze Gebührensätze


Urnengemeinschaftgrab (UGG) für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 558,- EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 247,50 EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (674,65 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.4.3 UrnenGemeinschaftsGrab (UGG) 782,00 330,00 1.094,65


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Gebührenlast - gesamt - 1.040,48 507,00 1.353,86


Gemeinschaftsanlage für Urne (GAfU) für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 646,50 EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 827,25 EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (894,05 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.5.3 GemeinschaftsAnlage für Urne (GAfU)
für 20 Jahre


790,00 1.103,00 1.314,05


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Gebührenlast - gesamt - 1.048,48 1.280,00 1.573,26


Zusammenfassung / Gebührenreihung (Gebühren-Kombinationen)


933,48 591,00 735,39
1.367,48 1.741,00 2.339,34
1.955,98 1.924,00 2.613,07
2.743,48 0,00 0,00


810,48 480,00 1.065,81
861,68 449,00 1.242,00


1.040,48 507,00 1.353,86
1.048,48 1.280,00 1.573,26
1.222,18 540,00 1.484,59
1.662,18 0,00 0,00


Urnengemeinschaftsanlage (UGA)


Urnengemeinschaftgrab (UGG)
Gemeinschaftsanlage für Urne (GAfU)


ErdWahlgrab in bes. Lage (EWG ibL)


Erdreihengrab (ERG)
Erdreihengrab - Kind (ERG-K)


ErdWahlgrab (EWG)


UrnenWahlgrab in bes. Lage (UWG ibL)


UrnenReihengrab (URG)


UrnenWahlgrab (UWG)
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